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Menschen flanieren durch die
Straßen, Musik liegt in der Luft,
die Hitze flirrt in den Parks und
auf den Plätzen. Es ist dieses Ge-
fühl der Unbeschwertheit und
Lebenslust, das ausgesprochen
gut ins schöne Meißen passt und
wohl auch das Erfolgsrezept des
ersten Meißner Kultursommers
war. Das Konzept: der Kultur
dort begegnen, wo man steht
und geht, sich überraschend ver-
zaubern, begeistern, mitreißen
lassen.
Kulturreferentin Sara Engel-
mann: „Im letzten Jahr hatten
wir durch die kurze Planungs-
phase keine andere Wahl als
spontan zu sein und waren über-
rascht von der großen Reso-
nanz.“ Nun steht der Meißner
Kultursommer 2022 bevor. „Da-
ran möchten wir anknüpfen und
auch diesmal wieder für beson-
dere Begegnungen sorgen, die
Meißnerinnen und Meißner ein-
laden, sich bewegen zu lassen
und sich auf den Weg zu ma-
chen – über die Brücken der
Stadt hinein ins Vergnügen!“
Nicht nur bewährte Partner wie
das Theater Meißen und der
Kunstverein sind mit an Bord.
Als etablierte Formate schlüp-
fen diesmal auch das Literatur-
fest und das Kunst- und Kultur-
fest Zahnrad- und Zylinder unter
das sommerliche Kulturzeltdach.
Neu ist die enge Zusammenar-
beit mit der Bürgerstiftung Mei-
ßen, die diesmal die Organisati-
on der Spielplatzformate über-
nommen hat. „Zu unserem Mot-
to `Bewegung durch Begeg-
nung´ passen der Kultursommer
und speziell die Spielplatzkon-
zerte und -performances beson-
ders gut“, sagt Projektleiterin
Johanna Singer. „Beim
Spiel!Platz!Tanz! kommen die
Jüngsten ganz spielerisch mit
Tanz und Bewegung in Kontakt
und erleben Kultur als etwas

Schönes und Verbindendes.“

Meißen bewegt – mit Tanz,
Literatur und lebendiger
Geschichte
Auch an anderen Schauplätzen
wird das Jahresthema der Stadt
„Meißen bewegt“ auf ganz un-
terschiedliche Weise adaptiert
und zum Leben erweckt. So lädt
als Auftakt des Kultursommers
der Museums-Sommer-Salon am
8. Juni die Besucherinnen und
Besucher zu einer kulinarisch-
musikalischen Zeitreise in die
bewegten Nachkriegsjahre ein.
Neben jazzig-swingenden Klän-
gen von Kathy Leen und Holger
Miersch und kleinen Erfrischun-
gen gibt es Einblicke in den All-
tag zwischen Währungsreform
und Mauerbau.
Dann steht am 10. Juni auch
schon Deutschlands größtes ein-
trittsfreies Open-Air-Lesefest in
den Startlöchern. Bei den über

120 Lesungen des Literaturfes-
tes Meißen werden wieder span-
nende, rührende, witzige und in-
teressante Geschichten, Erzäh-
lungen, Sachbücher und Neuer-
scheinungen die großen und
kleinen Literaturfans bewegen.
Am 25. Juni holt die Meißner
Breakdance-Legende Heiko
„Hahny“ Hahnewald erneut die
besten Crews aus ganz Europa
für den energiegeladenen Event
Down to the Beat „in die Porzel-
lan- und Weinstadt, die sich auf
der Bühne am Markt einen ra-
santen Breakdance-Contest lie-
fern werden.

Zauber, Zeitreisen und
Zukunftsmusik im Juli
Im Tanzschritt startet der Kul-
tursommer in die heißesten Wo-
chen des Jahres. Vortänzer ist
dabei das Theater Meißen. „Mit
unserem beliebten Sommerpro-
gramm HEISSER SOMMER“ sind

wir wieder auf den Straßen und
Plätzen unterwegs und freuen
uns darauf, das Publikum zum
Schauen, Träumen und Lachen
zu bewegen“, so Theaterchefin
Ann-Kristin Böhme. Los geht es
am 3. Juli auf dem Theaterplatz
mit den Wirbelwinden vom
Tanzstudio Jiri Novák und einer
humoristischen Kostümverstei-
gerung mit Spaßvogel Rainer
König.
Jede Menge kuriose Gewandun-
gen wird es mit Sicherheit auch
beim Stelldichein der Steam-
punks vom 8. bis 10. Juli auf
dem Domplatz zu sehen geben.
Mit Zahnrad und Zylinder, Musik,
Theater und Erfindungen geht
die Reise zurück in die Zeiten Ju-
le Vernes.
Ganz in die Zukunft richtet sich
dagegen der Blick bei *WOW* -
Die Bühne für junge Kreative. In
der Hafenstraße präsentieren
am 9. Juli Kinder und Jugendli-
che ihre kreativen Projekte und
Ideen – ein Tag zum Staunen,
Mitrocken, Austauschen und Er-
leben!
Ein besonderes Erlebnis für die
lustwandelnden Gäste der Alt-
stadt verspricht am darauffol-
genden Wochenende das Stra-
ßentheaterfestival Gassenzau-
ber – ebenfalls eine Veranstal-
tung aus der Reihe „HEISSER
SOMMER“. Internationale
Schauspieler, Artisten, Clowns,
Feuerkünstler und Musikkapel-
len verwandeln am 16. und 17.
Juli die Meißner Altstadt in ein
großes Freilufttheater.
Der Juli endet mit einem mär-
chenhaft-musikalischen Nach-
mittag am 23. Juli auf dem
Theaterplatz, wo sich die Bre-
mer Stadtmusikanten mit ihrer
Puppenspielerin Cornelia Fritz-
sche und das Akkordeonduo
Kratschkowski die Ehre geben.

Weiter auf Seite 2

Auftakt zumMeißner Kultursommer
Tanz durch die warme Jahreszeit
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Mitte Mai wurde in Meißen die
erste Altstadt-Stele von Ober-
bürgermeister Olaf Raschke,
Stadtmarketing-Chef Christian
Friedel, dem Geschäftsführer
der Meißener Stadtwerke Frank
Schubert sowie Uwe Reichel,
dem 1. Vorsitzenden des Gewer-
bevereins, vorgestellt. Besuche-
rinnen und Besucher Meißens
können sich durch diese sowie
zwölf weitere geplante Stelen
künftig noch besser und direkt
vor Ort über die vielen Bouti-
quen und Geschäfte, Restau-
rants, Weinstuben sowie Dienst-
leistungsbetriebe in den histori-
schen Einkaufsstraßen der Por-
zellan- und Weinstadt informie-
ren.
Auf einem Kartenausschnitt der
jeweiligen Straße sind am exak-
ten Standort kleine Schilder an-
gebracht, auf denen der Name
des dort ansässigen Betriebes
zu lesen ist. Durch die aus-
tauschbaren Schilder kann bei
einer Neueröffnung oder einer

Geschäftsschließung schnell rea-
giert und die Stele auf den ak-
tuellen Stand gebracht werden.
Auch touristische und kulturelle
Einrichtungen sind auf der Karte
eingezeichnet und Interessierte
können Wissenswertes zu den
jeweiligen Straßenzügen erfah-
ren.
„Die ‚Altstadt-Stelen‘ sind eine
Art Leitsystem, welches es Ein-
heimischen und Gästen ermög-
licht, sich am Eingang vieler Ge-
schäftsstraßen einen schnellen
und unkomplizierten Überblick
über die jeweiligen Läden, Res-
taurants und Dienstleistungsbe-
triebe zu verschaffen“, erklärt
Oberbürgermeister Olaf Rasch-
ke.
Aufgestellt werden die moder-
nen Wegweiser durch das Amt
für Stadtmarketing, Tourismus
und Kultur, mit Unterstützung
des Gewerbevereins Meißen
e. V. sowie der Meißener Stadt-
werke GmbH.
Um die Stelen in das Ambiente

der Meißner Altstadt zu inte-
grieren, gingen der Herstellung
intensive Abstimmungen mit
der Denkmalschutzbehörde vo-
raus. So wurde festgelegt, dass
sich das Leitsystem sowohl farb-
lich als auch durch das verwen-
dete Material an die bestehende
Altstadt-Möblierung, aber auch
an die touristischen Stadtplanta-
feln anlehnen soll.
So werden in Kürze 13 anthrazit-
farbene Stelen aus Stahl mit den
Abmessungen 1,80 m x 40 cm
an den Eingängen von Burgstra-
ße, Elbstraße, Marktgasse, Flei-
schergasse, Theaterplatz, Ger-
bergasse, Neugasse, Görnische
Gasse und Hahnemannplatz den
Weg weisen. Die Erweiterung
des Leitsystems in weitere Stra-
ßenzüge ist mittelfristig ange-
dacht.
„Eine weitere Besonderheit der
Stelen ist, dass die Informatio-
nen mittels zweier großer QR-
Codes auch auf Englisch sowie
für seheingeschränkte Gäste der

Altstadt, Analphabeten und Kin-
der, die noch nicht lesen kön-
nen, als Sound-Datei abrufbar
sind“, führt Amtsleiter Christian
Friedel aus.
MSW Geschäftsführer Frank
Schubert sowie Gewerbeverein-
Chef Uwe Reichel unterstrei-
chen die Bedeutung des klein-
teiligen, inhabergeführten Ein-
zelhandels in Meißen, welcher
mittlerweile zu einem wichtigen
Alleinstellungsmerkmal der
Stadt geworden ist. „Selbstver-
ständlich sind auch die Stadt-
werke und der Gewerbeverein
mit im Boot, wenn durch Projek-
te wie die Altstadt-Stelen die
Meißner Gewerbetreibenden
unterstützt werden“, sind sich
Schubert und Reichel einig.
Finanziert werden die Altstadt-
stelen aus der Städtebauförde-
rung (Bund-Länder-Programm
Städtebaulicher Denkmalschutz
2011-2022) sowie durch Mittel
des Verfügungsfonds der Stadt
Meißen.

Meißner Altstadt-Stelen weisen den Weg
Leitsystem zur besseren Auffindung von Geschäften, Restaurants und Dienstleistungsbetrieben

Foto: Stadt Meißen

Um als B-Girl oder B-Boy bei den
Besten der Besten mitzuspielen,
braucht es enorme Körperbe-
herrschung, Athletik, Rhythmus-
gefühl und einen unverwechsel-
baren Stil. Trotzdem stehen in
der Szene der Spaß an der Sache
und ein großes Zusammengehö-
rigkeitsgefühl im Mittelpunkt.
Das spürt auch das Publikum.
Entsprechend groß war die Be-
geisterung bei der Bring-it-back-
Jam letzten Sommer in Meißen.
Nun holt die Meißner Breakdan-
ce-Legende Heiko „Hahny“ Hah-
newald erneut die besten Crews
aus ganz Europa für ein energie-
geladenes Event in die Porzel-
lan- und Weinstadt – passend
zum Jahresmotto „Meißen be-
wegt“.
Insgesamt rund 16 Crews treten
sich auf der Tanzfläche gegen-
über. Neben Teilnehmerinnen
und Teilnehmern aus Deutsch-
land, Tschechien, der Slowakei
und Österreich sind auch die Pu-
blikumslieblinge von „The Sa-
xonz“ wieder mit von der Partie.
Die Tänzerinnen und Tänzer aus
Dresden, Leipzig und Chemnitz
konnten dreimal den Titel deut-
scher Meister im Breakdance ab-
räumen. Aus dem griechischen
Thessaloniki gibt sich die Black
Out Crew die Ehre, die mehrfach
die Battle of the Year Balkan ge-

wonnen hat. Obwohl sich im
Breakdance nach wie vor haupt-
sächlich Männer behaupten, tan-
zen mittlerweile nicht wenige
erfolgreiche B-Girls in der ersten
Liga mit. Acht von ihnen zeigen
im Wettbewerb „7 To Smoke“
ihr Können.
Die Gewinnerinnen und Gewin-
ner kürt eine internationale Jury
mit Tänzern aus Frankreich, der
Ukraine und Deutschland.
Während der Wettbewerbspau-
sen haben Kids und angehende
B-Boys und -Girls die Chance,

sich auf der Bühne auszuprobie-
ren.
Eröffnet wird der Down to the
Beat-Contest um 16 Uhr von
den Nachwuchstalenten der An-
nelie-Marie Stiftung Meißen.
Außerdem am Start: der
Dresdner Rex Box mit seiner
Beatbox-Show und DJ JastyJa-
mez aus Tschechien, der den
Tag mit den passenden Beats
begleitet.
Die Veranstaltung findet statt
im Rahmen des Meißner Kultur-
sommers 2022.

Down to the Beat-Contest
wieder in Meißen am Start

Europas beste Breakdancer treten am 25. Juni gegeneinander an

Im vergangenen Jahr begeisterten B-Girls und B-Boys beim Bring-
it-back-Jam das Publikum. Foto: Stadt Meißen

Kultursommerfinale – Kinder,
Kunst und kraftvolle Klänge
Im August dürfte der Kultursom-
mer nicht nur die Jüngsten, son-
dern gleich die ganze Familie in
Bewegung versetzen. Mit seinen
Sommer-Workshops für Kinder
und Jugendliche ist diesmal der
Kunstverein wieder mit am
Start. In den Neumarkt Arkaden
entsteht unter dem Titel ICH DU
ER SIE ES ein temporäres Atte-
lier, auf dem sich Jungen und
Mädchen ab 10 Jahren in Male-
rei, Puppenspiel, plastischem
Gestalten und vielen anderen
künstlerischen Bereichen aus-
probieren können. „Letztes Jahr
wurde unser Workshopformat
sehr gut angenommen“, so Pro-
jektleiterin Maren Marzilger.
„Für die Kinder bieten die Tage
die Möglichkeit, ihren ganz eige-
nen Zugang zur Kunst und ihre
ganz persönliche künstlerische
Ausdrucksform zu finden – ohne
Druck, aber mit jeder Menge
Spaß.“
Der kommt mit Sicherheit auch
bei Felix Kralacek und seiner kul-
tivierten Kofferkapelle nicht zu
kurz. Er lädt am 12. August zum
Tanzvergnügen auf die ehemali-
ge Rollschuhbahn in Spaar – ei-
ne Kooperation mit der Bürger-
initiative Meißen.
Die letzte Ferienwoche steht
dann ganz im Zeichen des
Spiel!Platz!Tanz! Die Tänzerin-
nen Jana Schmück und Anne
Dietrich erobern tanzend die
Meißner Spielplätze. Tanzlehre-

rin und Choreografin Helena
Fernandino ist ihrerseits mit ih-
rem Programm PLAY.GROUND
auf zwei Spielplätzen unter-
wegs. Alle großen und kleinen
Besucherinnen und Besucher
sind eingeladen beim Tanz zwi-
schen Schaukeln, Rutschen und
Klettergerüsten mitzumischen
und die Faszination der Bewe-
gung und Begegnung zu erle-
ben. Zum Augustausklang ist Ya-
ron Shamir mit seinem Tanzen-
semble und dem geheimnisvol-
len Open-Air Theater Mr. Krake
in der Stadt unterwegs und ver-
mittelt eine völlig neue Erfah-
rung an den Grenzen zwischen
Illusion und Realität.
Ebenfalls am letzten Augustwo-
chenende sorgen Auftritte der
legendären „Jindřich Staidel
Combo“ und das Blaswerk Mei-
ßen für Stimmung und lassen
kein Tanzbein mehr stillhalten.
Zudem dürfen sich die Meißne-
rinnen und Meißner auf Straßen-
konzerte, Puppenaufführungen
und mehr freuen.
Krönendes Finale des Meißner
Kultursommers sind am 2. Sep-
tember das Familienpicknickkon-
zert mit Tumba Ito an der Jahn-
halle und am 3. September das
Tanzfestival DANCE NOW. Dazu
bringt das Theater Meißen Ama-
teur- und Profitänzer in der gan-
zen Altstadt zu einem großen
Tanzspektakel zusammen.
Die Veranstaltungen des Meiß-
ner Kultursommers sind für alle
zugänglich und eintrittsfrei.

Fortsetzung von Seite 1



Aus der Stadt 3
Meißner Amtsblatt | 06/2022 | 15.Juni 2022

Für die im ehemaligen Straßen-
bahndepot an der Jaspisstraße
vorgesehene verkehrsgeschicht-
liche Schauanlage traf am 19.
Mai 2022 ein Eisenbahnwagen
der einst nach Lommatzsch und
Wilsdruff führenden Kleinbahn
in Meißen ein. Es handelt sich
um einen vierachsigen Gepäck-
wagen, wie er in den Zügen die-
ser 1966 eingestellten Schmal-
spurbahn zum Verkauf von Fahr-
karten und zur Beförderung von
größerem Reisegepäck typisch
war. Das von der Deutschen
Reichsbahn zuletzt auf der Stre-
cke von Cranzahl nach Kurort
Oberwiesenthal eingesetzte
Fahrzeug hat die gemeinnützige
Initiative Sächsische Eisenbahn-
geschichte e. V. (ISEG) in Nord-

westbrandenburg bei der Pollo-
Museumsbahn ausfindig ge-
macht. Dort war der nicht mehr
betriebstaugliche Wagen meh-
rere Jahre als Fahrkarten- und
Souvenirverkaufsraum genutzt
worden. Dann baute der dortige
Verein dafür ein Gebäude, wo-
raufhin dem aus Sachsen stam-
menden Wagen die Verschrot-
tung drohte. Als die ISEG davon
hörte, übernahm sie das 1927
gebaute Fahrzeuge mit der
Reichsbahnnummer 974-359
und rührte die Spendentrom-
mel. Mit Erfolg, denn die Rück-
kehr des Waggons nach Sachsen
auf einem Spezialtieflader finan-
zierte der Verein ausschließlich
aus Spendengeldern. Ein Auto-
drehkran stellte den Wagen in

Meißen neben dem vom städti-
schen Bauhof genutzten ehema-

ligen Straßenbahndepot auf.
Hier wollen ihn die Mitglieder

ISEG-Sektion Meißen in den
nächsten Monaten/Jahren op-
tisch aufarbeiten. Wenn die alte
Fahrzeughalle, nach dem Ab-
schluss der Bauarbeiten auf dem
Gelände des Bauhofes, freige-
räumt wurde, soll der Gepäck-
wagen in der Halle eingestellt
und dort der Öffentlichkeit prä-
sentiert werden.
Wer die Bahnfreunde in Mei-
ßen bei ihrer Arbeit mit Hän-
den oder Spenden oder geeig-
neten Exponaten unterstüt-
zen möchte, der kann mit dem
Verein über die Telefonnum-
mer 0179/50 64 090 (André
Marks) oder über die E-Mail-
Adresse iseg.sektion-Meis-
sen@gmx.de (Joachim Schulz)
in Kontakt treten.

Wagen der Meißner Kleinbahn kehrt zurück

Der Wagen der Meißner Kleinbahn beim Transport in den Bauhof.
Foto: André Marks

2022 jährt sich die Jahrhundert-
flut in Sachsen zum zwanzigsten
Mal. Anlässlich dieses Jahresta-
ges wollen wir mit einer Ausstel-
lung in Meißen an den August
2002 erinnern.
Für die Vorbereitung bitten wir
Sie, liebe Meißnerinnen und
Meißner, um Ihre Unterstüt-
zung. Schicken Sie uns Ihre Bil-
der und schriftlichen Erinnerun-
gen an diese schwere Zeit, in der
die Bürgerinnen und Bürger un-
serer Stadt trotzdem für einan-
der einstanden, sich gegenseitig
Mut machten und Hand in Hand
gemeinsam mit vielen Helferin-
nen und Helfern aus nah und
fern gegen die Naturgewalt

Wasser ankämpften.
Wir freuen uns über Ihre schrift-
lichen Einsendungen (max.
4.000 Zeichen) und Fotos (max.
3 pro Einsendung, max. 5 MB)
über https://stadt-meissen.fta-
pi.com/submit/Hochwas-
ser_2002 oder per Post an:
Stadt Meißen, Büro OB, Stich-
wort Flut 2002, Markt 1, 01662
Meißen.
Der Einsendeschluss ist am
30. Juni 2022.

Teilnahmebedingungen:
Ihr eingesandtes Bild- und Text-
material wird nach der Zusen-
dung redaktionell geprüft und
gegebenenfalls bearbeitet. Wir

behalten uns vor, eine Auswahl-
entscheidung zu treffen. Mit
dem Einsenden Ihres Bild- und
Textmaterials bestätigen Sie,
dass Sie mit einer Veröffentli-
chung einverstanden sind. Ver-
wenden Sie ausschließlich selbst
erstelltes Bild- und Textmate-
rial. Bitte beachten Sie dabei
auch, dass eventuell abgebilde-
te/zitierte/genannte Personen
mit der Veröffentlichung einver-
standen sein müssen. Aus Si-
cherheitsgründen schreiben Sie
Ihren Text direkt in die Mail und
verzichten Sie auf Dateianhänge
in Word, PDF o. Ä. Es können
nur Bilder mit Quellennachweis
verwendet werden.

Erinnerung an die Jahrhundertflut vor 20 Jahren

Am Mittwoch, den 18. Mai 2022
wurde im Foyer des Rathauses
eine Fotoausstellung eröffnet.
Gezeigt werden noch bis 29. Juli
2022 zu den Öffnungszeiten des
Rathauses Stadtansichten sowie
Bilder vom Leben und Alltag in
der Porzellan- und Weinstadt
nach der Wende.
Der Koblenzer Rolf Diesler hatte
die Fotos während seiner Reisen
nach Meißen im April und Mai
1990 sowie 1991 und 1995 auf-
genommen. Darüber hinaus
zeigt die Ausstellung auch Bilder
seines Freundes und des eben-
falls aus Koblenz stammenden
Hobbyfotografen Günther La-
mek. Das Besondere: Günther
Lamek besuchte Meißen zwi-
schen 1990 und 2005 in jedem
Jahr und dokumentierte alle
Reisen mit seiner Kamera. Ent-
standen ist so eine beeindru-
ckende visuelle Übersicht aus
15 Jahren Stadtgeschehen. Die
Ausstellung zeigt eine Fotoaus-
wahl von 1990 bis 1996.
„In den letzten Jahren und Jahr-
zehnten hat sich das Bild unse-

rer Stadt merklich gewandelt“,
erklärt Anne Dziallas, Leiterin
Büro Oberbürgermeister. „Wir
freuen uns deshalb sehr, dass
wir den Meißnerinnen und Meiß-
nern und natürlich auch unseren
Gästen mit dieser Ausstellung
das Leben in Meißen kurz nach
der Wiedervereinigung und da-
mit die ersten Jahre dieses Wan-
dels zeigen können“, so die Lei-
terin weiter. Gemeinsam mit
Museumsleiterin Linda Karohl-
Kistmacher hat sie die Ausstel-
lung für das Rathaus-Foyer vor-
bereitet.
Zur Vernissage konnte Oberbür-
germeister Olaf Raschke auch
Rolf Diesler persönlich begrü-
ßen. Gemeinsam haben sie sich
die Bilder angeschaut und über
die Erlebnisse in diesen Jahren
ausgetauscht.
Auch in den Sozialen Medien
wurden die Meißner Fotografien
von Günther Lamek und Rolf
Diesler veröffentlicht und erhiel-
ten hier bereits eine sehr große
positive Resonanz.

Fotoausstellung im Rathaus

2022 findet in Deutschland der
Zensus (Volkszählung) statt.
Hierfür suchen wir als örtliche
Erhebungsstelle Interviewerin-
nen und Interviewer, die in der
Stadt Meißen, Käbschütztal,
Nossen, Diera-Zehren, Klipphau-
sen, Niederau und Lommatzsch
innerhalb von 4-8 Wochen bei
zufällig ausgewählten Haushal-
ten eine kurze persönliche Be-
fragung durchführen.
Die ehrenamtliche Tätigkeit wird
mit einer Aufwandsentschädi-
gung von etwa 550 Euro pro
Auftrag sowie einer separaten
Fahrtkostenabrechnung vergü-
tet.
Die ersten 100 Erhebungsbeauf-
tragte erhalten zusätzlich einen
Gutschein für das Freizeitbad
Wellenspiele in Meißen.
Sie erhalten hierfür eine aus-
führliche Schulung von uns. Vo-

raussetzung für die Tätigkeit
sind Volljährigkeit, Zuverlässig-
keit, Verschwiegenheit und zeit-
liche Flexibilität.

Unterstützen Sie den Zensus
2022 als Interviewerin oder In-
terviewer! Melden Sie sich bei
Ihrer örtlichen Erhebungsstelle
in Meißen:
Stadt Meißen, Erhebungsstelle
Zensus 2022, Postfach 10 02 53,
01652 Meißen

per Telefon unter: 03521 463-
158,
per E-Mail an: zensus.meis-
sen@statistik.sachsen.de
Weitere Informationen finden
Sie auf www.stadt-meissen.de/
de/zensus2022.html, www.zen-
sus2022.de oder unter
www.zensus.sachsen.de.

Interviewerinnen und Interviewer gesucht!



Aus der Stadt4
Meißner Amtsblatt | 06/2022 | 15.Juni 2022

Seit 2020 saniert die Freie Werk-
schule Meißen das Crasso‘sche
Weinberghaus. Die historischen
Decken und Fußböden sind
durch die Zimmerer mittlerweile
instandgesetzt, die wesentli-
chen Ausbauarbeiten für Hei-
zung und Elektrik sind erfolgt.
Auch die Innentüren sind aufge-
arbeitet.
Beim Abwaschen der Leimfarbe
von den Wänden traten nun un-
erwartet hochwertige Befunde
aus der Renaissance, der Entste-
hungszeit des Weinberghauses,
zu Tage, wie etwa die Türwäch-
terfiguren im Treppenhausbe-
reich und ein Hausspruch im
Obergeschoss, datiert um 1550.
Nach Einschätzung des Landes-
denkmalamtes Sachsen sind
„Darstellungen von „Wächtern“,
speziell „Landsknechten“ oder
„Riesen“ sehr selten anzutreffen
und stellen ein „Alleinstellungs-
merkmal“ in der sächsischen Kul-
turlandschaft dar“. Eine ver-
gleichbare Wächter-Darstellung
findet sich nur noch im Venus-

saal auf Schloss Augustusburg.
Oberbürgermeister Olaf Rasch-
ke hat sich den überraschenden
Fund vor Ort angesehen. Noch
sind die Türwächterfiguren nur
mit geübtem Auge zu erkennen.
Hier sind nun die Restauratoren

gefragt, die seltenen Renais-
sancemalereien weiter freizule-
gen und zu restaurieren. Wenn
alles klappt, können die Malerei-
en zum Tag des offenen Denk-
mals am 11. September 2022
besichtigt werden.

Sensationeller Fund imWeinberghaus

Oberbürgermeister
Olaf Raschke und
Dorothee Finzel
schauen sich die
Türwächterfiguren
an. Foto: Hagen Henke

Das Dresdner Kultusministerium
prämierte das Kinderhaus Re-
genbogen in Meißen am 6. April
2022 zum zweiten Mal. Somit
ziehen wir ins Finale vom
7. Sächsischen Kinder-Garten-
Wettbewerb ein. Im September
2022 wird die Fachjury das Ge-
lände begutachten und drei Lan-
dessieger festlegen.
Unsere Reise begann im Mai
2021 mit der Bewerbung beim
7. Sächsischen Kinder-Garten-
Wettbewerb. Nach einem Jahr
der Planung beginnt nun die
Neugestaltung des ersten Teil-
bereiches. Der Garten für die
1 bis 3-Jährigen soll ein bedürf-
nisorientierter und entwick-
lungsfördernder Ort werden.
Unsere pädagogischen Schwer-
punkte: Bewegung, Sprache und
Integration finden sich im zu-
künftigen Kinder-Garten wieder.

Die organisch geformte Sand-
spielfläche mit einem Spielhügel
und Tunnel bietet durch ver-
schiedene Auf- und Abgänge in
Form von Treppen und einer
Rutsche zahlreiche Bewegungs-
angebote mit unterschiedlichen
Schwierigkeitsstufen. Die Kinder

erhalten durch die hügelige und
anregende Gestaltung Raum für
Entdeckungen. Zudem werden
das Körperbewusstsein, das Ko-
ordinationsvermögen und der
Gleichgewichtssinn gefordert
und weiterentwickelt.
Ein kleines Spielhaus krönt den

Hügel und die entstehenden Ru-
hebereiche mit mehreren Sitz-
gelegenheiten laden zu Gesprä-
chen und Rollenspielen ein. Ein-
gefasst wird der Bereich mit vie-
len heimischen Wildstauden und
Gehölzen. Die entstehende Flo-
ra lockt Insekten an, die beob-
achtet und bestaunt werden
können. Der Garten wird zum Er-
lebnis für alle Sinne und zum Ort
für Bildungsprozesse. Mit viel
Spiel und Spaß wird das soziale
Miteinander durch verschiedene
Bewegungsangebote gefördert
und die Kinder werden darin ge-
stärkt, sich auszudrücken sowie
Gefühle und Empfindungen zu
zeigen.
Die Umsetzung dieses Vorha-
bens ist nur unter der Mithilfe
Vieler möglich. Werden Sie Teil
des Garten-Projektes und helfen
Sie bei der Umsetzung des Zie-

les: den in unserer modernen
Gesellschaft zunehmend einge-
schränkten Bewegungsräumen
der Kinder entgegenzuwirken.
Lassen Sie uns gemeinsam einen
naturnahen, bewegungsfreund-
lichen Kinder-Garten gestalten.

Kontakt- und Spendenmög-
lichkeiten:
Kinderhaus Regenbogen
Many-Jost-Weg 2
01662 Meißen
03521/471218
Oder:
Förderverein Kinderhaus Regen-
bogen e. V.
Vorsitzender: Marcel Damme
Sparkasse Meißen
IBAN:
DE64 8505 5000 0500 1513 00
BIC: SOLADES1MEI

Kinderhaus Regenbogen

Wir sind im Finale
Kinderhaus Regenbogen im Finale des 7. Sächsischen Kinder-Garten-Wettbewerbes

Gemeinsammit Bürgermeister Markus Renner, Vertretern der Kita
und des Fördervereins konnten die ersten Spatenstiche erfolgen.

Foto: Stadt Meißen

Am 7. April 2022 wurden die
Vorschulkinder der Fuchs- und
Storchengruppe zu einem Rund-
gang in den Rewe Supermarkt
eingeladen. Die Kinder wurden
von zwei Mitarbeiterinnen durch
alle Abteilungen des Marktes
geführt und haben erfahren,
woher die Lebensmittel kom-
men, wie sie gelagert und in die
Regale gepackt werden.

Sehr spannend und aufregend
war es für die Kinder das Kühl-
haus zu betreten, in dem es eis-
kalt und dunkel war und jede
Menge Eiscreme gab. Bei einer
Frühstückspause sprachen wir
mit den Mitarbeiterinnen über
das Thema „gesunde Ernäh-
rung“ und durften verschiedene
Säfte, Gemüse und Obstsorten
probieren. Die Kinder erhielten

Brotdosen und Kappen vom Re-
we Markt, welche sie mit lecke-
rem Obst und Gemüse füllen
und mit nach Hause nehmen
durften.
Wir möchten uns nochmals
recht herzlich beim gesamten
Team des Rewe Marktes für die-
sen schönen Tag bedanken.

Nassau-Mücken

Die Nassau-Mücken zu Besuch im Rewe

Am 13. Mai 2022 konnten wir
nun endlich wieder unser allseits
beliebtes Schul- und Hortfest in
der Johannesschule feiern. Er-
öffnet wurde dieses von unse-
ren Schülerinnen und Schülern
mit zwei dynamischen Tänzen.
Danach durfte das gesamte Ge-
lände sowie die Schul- und Hort-
gebäude besichtigt werden. Alle
Klassen hatten ihre Zimmer un-
ter dem Motto „Lebendige Bü-
cher“ mit den entstandenen
Werken der vorangegangenen
Projektwoche ausgestaltet. Für
die Kinder gab es zahlreiche
Spiel-, Spaß- und Mitmachange-
bote. Auch die Ganztagsangebo-
te präsentierten sich an ver-
schiedenen Stationen. Die Tanz-
gruppe „DancingStar“ hatte ih-
ren eigenen sensationellen Auf-
tritt in der Aula. Das Hortteam
der Johannesschule organisierte
eine Schatzsuche, Kinderschmin-
ken und vieles mehr. Für das

leibliche Wohl war in Form von
Bratwurst und einer riesigen
Auswahl am Kuchenbuffet
ebenso gesorgt. Alles in allem
ein rundum gelungenes Fest,
welches vor allem den Kindern
die Möglichkeit gab, voller Stolz
ihre Schule zu präsentieren, de-
ren Türen so lange geschlossen
bleiben mussten.
An dieser Stelle möchten wir
uns noch einmal ganz herzlich
für die zahlreichen Spenden vor
allem bei allen Eltern und Famili-
en bedanken. Ein ganz besonde-
res Dankeschön geht an die Fa-
milie Hoffmann von der Beach-
bar in Meißen, Bäckerei Claus
aus Coswig, Oppacher Getränke
in Meißen und Familie Schmidt-
gen – Land und Kfz Technik Bar-
nitz – für ihre großzügigen Sach-
spenden.

Das Lehrer- und Erzieherteam der
Johannesschule Meißen

Endlich wieder feiern in der
Johannesschule

Foto: Johannesschule
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Donnerstag, 16. Juni
■ 10 und 18 Uhr: Zeichnen und
Aquarellieren für Anfänger und
Fortgeschrittene, Galerie Himm-
lisch
■ ab 18 Uhr: Weinlounge zum
„Kleinen Freitag, WeinErlebnis-
Welt Meißen

Freitag, 17. Juni
■ 17 Uhr: Romantischer
Abendbummel mit der Meiß-
ner Bürgerfrau durch die ro-
mantischen Gassen der Innen-
stadt, Tourist-Information
■ 18 Uhr: Exkursion in Lebens-
räume der Würfelnatter in
Meißen, Anmeldung und weite-
re Informationen unter: rg.meis-
sen@nabu-sachsen.de
■ 20.30 Uhr: „Jedermann. Das
Spiel vom Sterben des reichen
Mannes“, Neue Burgfestspiele
Meissen, Burghof der Albrechts-
burg Meissen

Samstag, 18. Juni
■ 14 Uhr: Weinwanderung mit
Weinprobe durch das zauber-
hafte Spaargebirge, Weingut
Mariaberg
■ 19 Uhr: Abendlicher
Schlossrundgang, Albrechts-
burg Meissen
■ 20.30 Uhr: „Jedermann. Das
Spiel vom Sterben des reichen
Mannes“, Neue Burgfestspiele
Meissen, Burghof der Albrechts-
burg Meissen

Sonntag, 19. Juni
■ 11 Uhr: Open Air Gottes-
dienst, Neue Burgfestspiele
Meissen, Burghof der Albrechts-
burg Meissen
■ 15 Uhr: Tee, Kaffee und
Schokolade – die drei heißen
Lustgetränke, Erlebniswelt
Haus Meissen
■ 18 Uhr: „Von Superman bis
Wonder Woman Hollywood“ –

Musik aus legendären Holly-
woodfilmen und Serien, Neue
Burgfestspiele Meissen, Burghof
der Albrechtsburg Meissen
■ 19 Uhr: W.A. Mozart: Krö-
nungsmesse C-Dur, Ökumeni-
sche Kantorei Meißen, Johan-
neskirche

Dienstag, 21. Juni
■ 12 Uhr: 30 Minuten Mittags-
OrgelMusik, Dom

Donnerstag, 23. Juni
■ 10 und 18 Uhr: Zeichnen und
Aquarellieren für Anfänger und
Fortgeschrittene, Galerie Himm-
lisch
■ ab 18 Uhr: Weinlounge zum
„Kleinen Freitag, WeinErlebnis-
Welt Meißen

Freitag, 24. Juni
■ 17 Uhr: Romantischer
Abendbummel mit der Meiß-
ner Bürgerfrau durch die ro-
mantischen Gassen der Innen-
stadt, Tourist-Information
■ 17.30 und 20 Uhr: Freiluftki-
no,Wellenspiel Meißen
■ 18.30 Uhr; Weinabend mit
Mariaberg-Weinbergstour,
Weingut Mariaberg
■ 19 Uhr: Knabenchor Dres-
den: Geh aus mein Herz, Neue
Burgfestspiele Meissen, Dom

Samstag, 25. Juni
■ 15, 17.30 und 20 Uhr: Frei-
luftkino,Wellenspiel Meißen
■ 19 Uhr: Annika Büsing liest
aus ihrem Roman „Nordstadt“,
Buchladen Köster
■ 20.30 Uhr: Axel Prahl & sein
Inselorchester: Mehr, Neue
Burgfestspiele Meissen, Burghof
der Albrechtsburg Meissen

Sonntag, 26. Juni
■ 14.30 Uhr: Saubere Tatsa-
chen im Mittelalter – unter-

wegs mit der
Bademagd,
Tourist-Infor-
mation

Montag, 27.
Juni
■ 12 Uhr: 30
Minuten Mit-
tagsOrgelMu-
sik, Dom zu
Meißen

Donnerstag,
30. Juni
■ 10 und 18
Uhr: Zeichnen
und Aquarel-
lieren für An-
fänger und
Fortgeschritte-
ne, Galerie
Himmlisch
■ ab 18 Uhr:
Weinlounge
zum „Kleinen

Freitag, WeinErlebnisWelt Mei-
ßen

Freitag, 1. Juli
■ 17.30 Uhr: Stadtführung mit
Weinrundgang, Müller Restau-
rants, Treff: Ratskeller
■ 19 Uhr: Meißner Weinge-
schichten ausgeplaudert von
der vorwitzigen Schankmagd,
WeinErlebnisWelt Meißen

Samstag, 2. Juli
■ 10 Uhr: Kreativ-Workshop
bei MEISSEN, Erlebniswelt Haus
Meissen
■ 14.30 Uhr: Meißner Bierge-
schichten, Tourist-Information
■ 18 Uhr: Sommerklassik&
Weingenuss, Open Air mit dem
Residenzorchester, WeinErleb-
nisWelt Meißen
■ 18.30 Uhr: Eröffnung „Kunst
im Schaufenster“, Rote Schule

Sonntag, 3. Juli
■ 14 Uhr: Heisser Sommer:
Kostümversteigerung aus dem
Theaterfundus mit dem Panto-
mimen Rainer König, Theater-
platz
■ 15 Uhr: Heisser Sommer:
Tanzstudio Jiri Novák, Thea-
terplatz
■ 16 Uhr: Konzert Chor des Ev.
Kirchenbezirkes Meißen, Jo-
hanneskirchgemeinde Meißen,
Urbanskirche

Montag, 4. Juli
■ 10.15 Uhr: Wein-Rad-Tour zu
„versteckten“ Weingütern
und Aussichtspunkten rund
um Meißen mit kulinarischen
Pausen, Anmeldung unter
03521 41940 oder an buchun-
gen@stadt-meissen.de erforder-
lich
■ 15.30 Uhr: Wein-Stadt-Tour,
exklusive Rundfahrt im Kleinbus
zu umliegenden Weingütern
und Aussichtspunkten, Anmel-
dung unter 03521 41940 oder
an buchungen@stadt-meis-
sen.de erforderlich

Freitag, 8. Juli
■ Mit Zahnrad & Zylinder – Ei-
ne Reise in Verne Zeiten Teil
VI, Domplatz und Altstadt
■ 17 Uhr: Romantischer
Abendbummel, Tourist-Infor-
mation

Samstag, 9. Juli
■ Mit Zahnrad & Zylinder – Ei-
ne Reise in Verne Zeiten Teil
VI, Domplatz und Altstadt
■ 11 bis 20 Uhr: 1. Meißner
Maker Messe, Saal Hotel Burg-
keller
■ 14.30 Uhr: *WOW* – Die
Bühne für junge Kreative, Ha-
fenstraße e.V.
■ 17 Uhr: Sommer-Serenaden-
konzert, Chor der Neuen Kanto-
rei St. Afra & Ensemble „tresona-

re“, St. Afra Kirche Meißen
■ 17 Uhr: Eröffnung Meister-
schülerausstellung, Paul Reßl
und Johanne Seidel, Kunstverein
Meißen e.V.
■ 17 Uhr: 5. Geistliche Abend-
musik, Dom zu Meißen

Sonntag, 10. Juli
■ Mit Zahnrad & Zylinder – Ei-
ne Reise in Verne Zeiten Teil
VI, Domplatz und Altstadt
■ 11 bis 18 Uhr: 1. Meißner
Maker Messe, Saal Hotel Burg-
keller
■ 14.30 Uhr: Sonderführung:
„Im Widerschein des Lichts“,
Dom zu Meißen

Donnerstag, 14. Juli
■ 17.30 Uhr: Ausstellungser-
öffnung der Künstlerin Brigitte
Hausmann, KulturCafé Schiff-
chen, Anmeldung erforderlich

Samstag, 16. Juli
■ Heisser Sommer: Gassen-
zauber, Straßentheater, Thea-
ter Meißen
■ 11.30 Uhr: Organ & Bikes, ei-
ne unterhaltsame Radtour von
Orgel zu Orgel führt Musikinte-
ressierte von Meißen über
Brockwitz bis nach Radebeul,
Dom

Sonntag, 17. Juli
■ Heisser Sommer: Gassen-
zauber, Straßentheater, Thea-
ter Meißen
■ 13 Uhr: Weinwanderung zur
Juchhöh mit Weinprobe, Wein-

gut Mariaberg
■ 15 Uhr: „Die Schöne und das
Biest“, Puppentheater für Kin-
der, Albrechtsburg Meissen
■ 15 Uhr: Tee, Kaffee und
Schokolade, die drei heißen
Lustgetränke, Erlebniswelt Haus
Meissen

Montag, 18. Juli
■ 11, 12, 13 und 14 Uhr: Meis-
sen für Kids: Fürhung der Sin-
ne, Erlebniswelt Haus Meissen
■ 14.30 Uhr: Familienführung,
Dom zu Meißen

Dienstag, 19. Juli
■ 13 bis 16 Uhr: „Das Geheim-
nis des Weißen Goldes“, Fami-
lienführung in Albrechtsburg
und Porzellan-Manufaktur Meis-
sen, Anmeldung erforderlich
■ 14.30 Uhr: Familienführung,
Dom zu Meißen

Donnerstag, 21. Juli
■ 10 Uhr: Sommerferien im
Stadtmuseum: „Vom Aalkorb
bis Zwiebelmuster“, Rundgang
durch die Ausstellung für Famili-
en, StadtmuseumMeißen
■ 10 und 18 Uhr: Zeichnen und
Aquarellieren für Anfänger und
Fortgeschrittene, Galerie Himm-
lisch
■ 11, 12, 13 und 14 Uhr: Meis-
sen für Kids: Fürhung der Sin-
ne, Erlebniswelt Haus Meissen
■ 18.30 Uhr: Chillen und Gril-
len mit musikalischer Umrah-
mung, Müller Restaurants, Rats-
keller

Ausgewählte Veranstaltungen im Juni und Juli
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Mit ENERGIE zumERFOLG!

30jahre.stadtwerke-meissen.de

ENGAGEMENT FÜR MEISSEN
Am 1. Juni feierten grfeierten grfeier oße und kleine Mten große und kleine Mten gr eißnereißner
im Wellenspiel den Kindertag. Kindertag. Kinder Die Meißenerißener
Stadtwerke GmbH (MSW) als langjährigerlangjähriger
Partner steuerte steuerte steuer zu diesem Anlass, der gleich-gleich-
zeitig der Geburtstag Geburtstag Gebur des FreizeitbaFreizeitbaFr des istist, 
eine XXL-TXXL-TXXL or-Tor-T te orte or von der Konditorei nditorei nditor Zieger bei.bei.
Damit wurde wurde wur es nicht nur ein großer großer gr Was-s-
serspaß,serspass, ser sondern auch ein Genuss für allealle
Naschkatzen unter den Besuchern.Naschkatzen unter den Besuchern.Naschk

Bekanntmachung
der Meißener

Stadtwerke GmbH

Die fGesellschafGesellschafterversamm-
lung der Me ßißißener Stadt-
werke GmbH (MSW), hat
am 12.05.2022 den von der
WIBERA Wir htschtschaftsberatung
AG, Wirtschafttschaftsprüfungsge-
sellschaft, fgeprüfgeprüften und mit
einem guneinguneingeschränkten

mBestätigungsvermBestätigungsvermerk verse-
henen Jahr sesabsesabschluss 2021 
festgestellt.
Der Jahr lesabschlesabschluss liegt im
Sekretariat der GGGeschäftsfüh-
rung in Me nißenißen, Karl-Nies-
ner-Straße 1, in der Zeit vom
04.-08.07.20227.2022 7 vvvon Montag
bis Freitag hzwischzwischen 8:00 und
15:00 Uhr aus.

mit unserem Onlineservice

• Zählerstände mitteilen und Abschläge anpassen
• Vertragsdaten ändern und Rechnungen einsehen
• Andere Produkte auswählen und buchen

Registrieren Sie sich einfach mit Ihrer Vertragskontonummer & Ihrer Zähler-
nummer und Sie können die Vorteile unseres Onlineservice nutzen:

Für gute Energie
zwischen uns
Meißnern.
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Der Stadtrat hat in seiner 28. Sit-
zung vom 01.06.2022 folgende
Beschlüsse gefasst:

Ausscheiden eines Stadtrats-
mitgliedes aus dem Stadtrat
und Nachrücken einer Ersatz-
person in den Stadtrat der
Stadt Meißen (Mandat Die Lin-
ke) (Beschluss-Nr. 22/7/087)
1. Der Stadtrat stellt fest, dass
der Stadtrat Herr Ingolf
Brumm aus dem Stadtrat der
Stadt Meißen ausgeschieden
ist.

2. Der Stadtrat nimmt zur
Kenntnis, dass als nächste ge-
wählte Ersatzperson der Liste
Die Linke der festgestellte Be-
werber, Herr Günter Jordan,
für den Stadtrat Herrn Ingolf
Brumm in den Stadtrat nach-
rückt.

Bestätigung der Wahl des Ge-
meindewehrleiters, des stell-
vertretenden Gemeindewehr-
leiters und des Feuerwehraus-
schusses der Freiwilligen Feu-
erwehr Meißen vom
31.05.2022 (Beschluss-Nr.
22/7/081)
Der Stadtrat bestätigt gemäß
§ 17 SächsBRKG und § 15 der
Feuerwehrsatzung der Großen
Kreisstadt Meißen das Wahler-
gebnis zur Wahl des Gemeinde-
wehrleiters, des stellvertreten-
den Gemeindewehrleiters und
des Feuerwehrausschusses der
Freiwilligen Feuerwehr Meißen
vom 31.05.2022.

Antrag Nr. A 52/22 der Frak-
tionen U.L.M./FDP/FB/CDU,
Bürger für Meißen/SPD sowie
Die Linke vom 27.04.2022 –
Schrittweise Umsetzung des
Entwicklungskonzeptes Bad-
gelände Bohnitzsch bis Ende
2028 (Beschluss-Nr. 22/7/091)
Der Stadtrat beauftragt die
Stadtverwaltung, das Entwick-
lungskonzept Badgelände Boh-
nitzsch schrittweise bis Ende
2028 umzusetzen. Dazu gehö-
ren:
1. Abschluss der Vorplanung und
Entwurfsplanung (Leistungs-
phasen 2 und 3) für den Bade-
bereich in Variantenmit Kos-
tenschätzung, aufgegliedert
in Teilbereiche wie Schwim-
merbecken/Spaßbecken,
Planschbecken, Kleinkinder-
spiel, Ausstattungsgegenstän-
de/Elemente

2. Abschluss der Vorplanung und
Entwurfsplanung für das Au-
ßengelände (Leistungsphasen
2 und 3) mit Kostenschätzung
für Teilbereiche wie Caravan-
stellplatz/Zeltplatz/Ferienhüt-
ten, Spiel- und Sportbereich,
Pavillon mit Kasse und Imbiss-
angebot, Parkplatz

3. Darstellung der Gesamtfinan-

zierung unter Einbindung von
Förder- und Eigenmitteln so-
wie Sponsoringmöglichkeiten

4. Darstellung funktional mach-
barer und finanzierbarer Um-
setzungsschritte

5. Entwicklung eines Betreiber-
konzeptes unter Einbindung
der Städtische Dienste Mei-
ßen (SDM)

Die Ergebnisse der Arbeitsschrit-
te unter Ziffer 1. und 2. sollen bis
zum 30.09.2023 vorliegen. Die
Ergebnisse der Arbeitsschritte
unter Ziffer 3. bis 5. sollen bis
zum 30.09.2024 vorliegen. Ab
2025 soll mit der schrittweisen
Umsetzung der Konzeption be-
gonnen werden. Das Badgelände
soll zur 1100-Jahrfeier der Stadt
Meißen im Jahr 2029 eröffnet
werden können.

Beschluss zur Prüfung und Ab-
wägung der vorgebrachten
Anregungen der Träger öf-
fentlicher Belange und der
Bürger im Rahmen der Beteili-
gung zur Neufassung der Sat-
zung der Großen Kreisstadt
Meißen zum Schutz des Ge-
hölzbestandes (Gehölzschutz-
satzung) (Beschluss-Nr.
21/7/224)
Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt die Ab-
wägung der vorgebrachten An-
regungen der Behörden und
sonstigen Träger öffentlicher Be-
lange sowie der Öffentlichkeit
nach erfolgter öffentlicher Aus-
legung nach beigefügter Tabelle.

Satzung der Großen Kreis-
stadt Meißen zum Schutz des
Gehölzbestandes (Gehölz-
schutzsatzung) (Beschluss-Nr.
21/7/163)
Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt die Sat-
zung der Großen Kreisstand Mei-
ßen zum Schutz des Gehölzbe-
standes (Gehölzschutzsatzung)
gemäß beigefügter Anlage.

Aufstellungsbeschluss für den
Bebauungsplan „Revitalisie-
rung Quartier Fabrikstraße –
Teil 2“ (Beschluss-Nr.
22/7/077)
Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt für das
Plangebiet „Revitalisierung Quar-
tier Fabrikstraße – Teil 2“ einen
Bebauungsplan entsprechend
Geltungsbereich (Anlage 1) auf-
zustellen.

Änderung des Flächennut-
zungsplanes der Großen Kreis-
stadt Meißen für den Bereich
des Bebauungsplanes „Revita-
lisierung Quartier Fabrikstra-
ße – Teil 2“ im Parallelverfah-
ren gemäß § 8 Abs. 3 BauGB
(Beschluss-Nr. 22/7/078)
Der Stadtrat der Großen Kreis-

stadt Meißen fasst den Aufstel-
lungsbeschluss über das Verfah-
ren zur Änderung des Flächen-
nutzungsplanes der Großen
Kreisstadt Meißen von 2006 im
Parallelverfahren nach § 8 Abs. 3
BauGB für den Bereich des Be-
bauungsplanes „Revitalisierung
Quartier Fabrikstraße – Teil 2“
gemäß Anlage.

Genehmigung einer überplan-
mäßigen Ausgabe für die Bau-
maßnahme „Ausbau Kurt-
Hein-Straße“ (Beschluss-Nr.
22/7/084)
Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt eine
überplanmäßige Ausgabe in Hö-
he von 250.000,00 Euro auf der
Buchungsstelle 51.11.00.09 /
S1060007 / 099052 zur Sicher-
stellung der Finanzierung der
Maßnahme „Ausbau Kurt-Hein-
Straße“. Die Deckung wird in vol-
ler Höhe aus Mehreinnahmen
auf der Haushaltsstelle
51.11.00.09 / S1060007 /
210149 sichergestellt.

Kurt-Hein-Straße – Vergabe
der Bauleistung – Los 1 – Allg.
Leistungen (anteilig Straßen-
bau Stadt Meißen), Los 2 –
Straßenbau (anteilig Stadt
Meißen) (Beschluss-Nr.
22/7/065)
Der Stadtrat der Großen Kreis-
stadt Meißen beschließt die Bau-
leistungen für den Bau der Kurt-
Hein-Straße, Los 1 – Allg. Leistun-
gen (anteilig) und Los 2 – Stra-
ßenbau an die Baufirma TS Bau
GmbH aus Riesa entsprechend
der Angebotssumme von
1.214.695,37 Euro (inkl. MwSt.)
zu vergeben.

Beteiligungsrichtlinie für die
Große Kreisstadt Meißen (Be-
schluss-Nr. 22/7/053)
Der Stadtrat stimmt der Beteili-
gungsrichtlinie für die Große
Kreisstadt Meißen zu und beauf-
tragt den Oberbürgermeister, als
Vertreter der Gemeinde in den
Gesellschafterversammlungen,
entsprechende Beschlüsse für
die Unternehmen zu fassen.

SEEG Service GmbH – Jahres-
abschluss 2021 (Beschluss-Nr.
22/7/094)
Der Stadtrat empfiehlt dem
Oberbürgermeister, als Vertreter
der Gemeinde in der Gesellschaf-
terversammlung der SEEG Ser-
vice GmbH, folgende Beschlüsse
zu fassen:
1. Der Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr 2021 für die
SEEG Service GmbHwird fest-
gestellt und der Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2021
wird zur Kenntnis genommen.

2. Der Jahresüberschuss zum
31.12.2021 in Höhe von

0,00 Euro wird auf neue Rech-
nung vorgetragen.

3. Der Geschäftsführung wird
für das Geschäftsjahr 2021
Entlastung erteilt.

SEEG Service GmbH – Jahres-
abschluss 2021 – Entlastung
des Aufsichtsrates (Beschluss-
Nr. 22/7/095)
Der Stadtrat empfiehlt dem
Oberbürgermeister, als Vertreter
der Gemeinde in der Gesellschaf-
terversammlung der SEEG Ser-
vice GmbH, folgenden Beschluss
zu fassen: Dem Aufsichtsrat der
SEEG Service GmbH wird für das
Geschäftsjahr 2021 Entlastung
erteilt.

SEEG Stadtentwicklungs- und
Stadterneuerungsgesellschaft
Meißen mbH – Jahresab-
schluss 2021 (Beschluss-Nr.
22/7/092)
Der Stadtrat empfiehlt dem
Oberbürgermeister, als Vertreter
der Gemeinde in der Gesellschaf-
terversammlung der SEEG Stadt-
entwicklungs- und Stadterneue-
rungsgesellschaft Meißen mbH,
folgende Beschlüsse zu fassen:
1. Der Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr 2021 für die
SEEG Stadtentwicklungs- und
Stadterneuerungsgesellschaft
MeißenmbHwird festgestellt
und der Lagebericht für das
Geschäftsjahr 2021 wird zur
Kenntnis genommen.

2. Der Jahresüberschuss zum
31.12.2021 in Höhe von
1.794.727,42 Euro wird auf
neue Rechnung vorgetragen.

3. Der Geschäftsführung wird
für das Geschäftsjahr 2021
Entlastung erteilt.

SEEG Stadtentwicklungs- und
Stadterneuerungsgesellschaft
Meißen mbH – Jahresab-
schluss 2021 – Entlastung des
Aufsichtsrates (Beschluss-Nr.
22/7/093)
Der Stadtrat empfiehlt dem
Oberbürgermeister, als Vertreter
der Gemeinde in der Gesellschaf-
terversammlung der SEEG Mei-
ßen mbH, folgenden Beschluss
zu fassen: Dem Aufsichtsrat der
SEEG Stadtentwicklungs- und
Stadterneuerungsgesellschaft
Meißen mbH wird für das Ge-
schäftsjahr 2021 Entlastung er-
teilt.

Städtisches Bestattungswe-
sen Meißen GmbH – Jahresab-
schluss 2021 (Beschluss-Nr.
22/7/096)
Der Stadtrat empfiehlt dem
Oberbürgermeister, als Vertreter
der Gemeinde in der Gesellschaf-
terversammlung der Städtisches
Bestattungswesen Meißen
GmbH, folgende Beschlüsse zu
fassen:

1. Der Jahresabschluss für das
Geschäftsjahr 2021 für die
Städtisches Bestattungswe-
senMeißen GmbHwird fest-
gestellt und der Lagebericht
für das Geschäftsjahr 2021
wird zur Kenntnis genommen.

2. Der Jahresüberschuss in Höhe
von 8.836,01 Euro wird auf
neue Rechnung vorgetragen.

3. Der Geschäftsführer wird für
das Geschäftsjahr 2021 ent-
lastet.

Städtisches Bestattungswe-
sen Meißen GmbH – Jahresab-
schluss 2021 – Entlastung des
Aufsichtsrates (Beschluss-Nr.
22/7/097)
Der Stadtrat empfiehlt dem
Oberbürgermeister, als Vertreter
der Gemeinde in der Gesellschaf-
terversammlung der Städtisches
Bestattungswesen Meißen
GmbH, folgenden Beschluss zu
fassen: Dem Aufsichtsrat der
Städtisches Bestattungswesen
Meißen GmbH wird für das Ge-
schäftsjahr 2021 Entlastung er-
teilt.

Antrag Nr. A 48/22 der Frak-
tionen Bürger für Meißen/SPD
und Die Linke vom 08.04.2022
– Bericht des Petitionsaus-
schusses des Sächsischen
Landtages zur Straßenplanung
Meißen/Plossen und dessen
Empfehlungen für die Stadt
Meißen (Beschluss-Nr.
22/7/080)
1. Der Oberbürgermeister wird
beauftragt, nach Vorliegen
des Ergebnisses des Planfest-
stellungsverfahrens unverzüg-
lich eine Einwohnerversamm-
lung nach § 22 Sächsischer Ge-
meindeordnung zum Bauvor-
haben S 177, Ausbau in Mei-
ßen, Abschnitt 1.1 Plossenauf-
stieg durchzuführen.

2. Der Oberbürgermeister be-
richtet bis zur Stadtratssit-
zung am 24. August 2022 dem
Stadtrat darüber, welche Akti-
vitäten die Stadt Meißen hin-
sichtlich einer gründlichen
Überprüfung aller Maßnah-
men zur Reduzierung des
Lkw-Durchgangsverkehrs un-
ternommen hat.

3. Der Oberbürgermeister legt
dem Stadtrat bis zum 24. Au-
gust 2022 einen Zeitplan zur
beschleunigten Fortschrei-
bung des bestehenden Ver-
kehrsentwicklungskonzeptes
bzw. für die Neuerstellung ei-
nes Verkehrsentwicklungs-
konzeptes für die Stadt Mei-
ßen vor. Gleichzeitig berichtet
der Oberbürgermeister über
den aktuellen Stand zum Ver-
kehrsentwicklungskonzept.

Weiter auf Seite 8

Beschlüsse der 28. Sitzung des Stadtrates vom 01.06.2022
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Die Stadt Meißen fordert alle El-
tern auf, ihre Kinder, welche im
Zeitraum vom 01.07.2016 bis
30.06.2017 geboren sind, als
Schulanfänger 2023 einschrei-
ben zu lassen. Nochmals einge-
schrieben werden müssen alle
im Vorjahr zurückgestellten Kin-
der. In der Stadt Meißen gilt ein
einheitlicher Schulbezirk. Perso-
nensorgeberechtigte melden ih-
re Kinder in der Schule ihrer
Wahl an.
Die Anmeldung erfolgt gemäß
§ 3 der Schulordnung Grund-
schulen (vom 3. August 2004,
die zuletzt durch Artikel 2 der
Verordnung vom 22. Juni 2021
geändert worden ist) im Sekre-
tariat der gewünschten Grund-
schule an folgenden Tagen:
Donnerstag, 08.09.2022
von 12 bis 16 Uhr
alle Grundschulen
Dienstag, 13.09.2022
von 12 bis 18 Uhr
Johannes-GS, Afra-GS, Questen-
berg-GS
Dienstag, 13.09.2022
von 14 bis 18 Uhr
Arita-Grundschule
Donnerstag, 15.09.2022
von 12 bis 16 Uhr
Johannes-GS, Afra-GS, Questen-
berg-GS

Bitte informieren Sie sich vor
der Anmeldung auf der Home-

page Ihrer gewünschten Grund-
schule über benötigte Anmelde-
unterlagen, über aktuelle Hygie-
nehinweise sowie über Aufnah-
mekriterien sofern die Anmelde-
zahlen die Aufnahmekapazität
überschreitet.

In Vorbereitung der Schuleinfüh-
rung 2023 möchten wir alle El-
tern über das gesetzliche Schul-
aufnahmeverfahren informie-
ren:

1. Formelle Anmeldung
Kinder, die bis zum 30. Juni des
folgenden Kalenderjahres das 6.
Lebensjahr vollenden, sind von
den Eltern an einer Grundschule
ihrer Wahl anzumelden. Als
schulpflichtig gelten auch Kin-
der, die bis zum 30. September
des laufenden Kalenderjahres
das sechste Lebensjahr vollen-
det haben und von den Eltern in
der Schule angemeldet wurden.
Benötigte Unterlagen (zusätz-
lich zum Anmeldeformular) sind:
- die Geburtsurkunde oder ent-

sprechender Nachweis über
die Identität des Kindes

- der Nachweis bei alleinigem
Sorgerecht (aktuelle sog. Ne-
gativbescheinigung des Ju-
gendamts oder gerichtliche
Entscheidung)

- der Nachweis der Masernimp-
fung

Für den Besuch einer genehmig-
ten Schule in freier Trägerschaft
melden die Eltern ihr Kind an ei-
ner öffentlichen Grundschule
zur Schulaufnahmeuntersu-
chung und Ermittlung des ak-
tuellen Lernstandes an.

2. Aufnahme
Kinder sind in die Klassenstufe 1
aufzunehmen. Zur Schulaufnah-
me wird für jedes Kind die jewei-
lige Lernausgangslage in den
Entwicklungsbereichen der so-
zial – emotionalen Entwicklung,
der lernmethodischen Kompe-
tenzen und der kognitiven Ent-
wicklung, der sprachlich - kom-
munikativen, der körperlich -
motorischen Entwicklung, des
alltags – und themenorientier-
ten Wissens sowie der musisch-
künstlerischen Entwicklung er-
mittelt.
Über die Aufnahme entscheidet
die Schulleitung. Im Ausnahme-
fall können Kinder, die bei Be-
ginn der Schulpflicht geistig
oder körperlich nicht genügend
entwickelt sind, um mit Erfolg
am Unterricht teilzunehmen, um
ein Jahr vom Schulbesuch zu-
rückgestellt werden. Zur Fest-
stellung des Entwicklungsstan-
des des Kindes können pädago-
gisch-psychologische Testver-
fahren herangezogen werden.

Einschulung 2023

Der Sozial- und Kulturausschuss
hat in seiner Sitzung am
16.05.2022 folgenden Beschluss
gefasst:

Vereinsförderung im Bereich
der sozialen Vereine, der Kin-
der- und Jugendvereine sowie

der Sportvereine im Jahr 2022
(Beschluss-Nr. 22/7/067-1)
Der Sozial- und Kulturausschuss
beschließt die Förderung der so-
zialen Vereine, der Kinder- und
Jugendvereine sowie der Sport-
vereine im Jahr 2022 gemäß der
Anlagen 1, 2 und 3.

Beschlüsse der 21. Sitzung des
Sozial- und Kulturausschusses

vom 16.05.2022

Der Stadtentwicklungsausschuss
hat in seiner Sitzung am
17.05.2022 folgende Beschlüsse
gefasst:

Vergabe Projektsteuerung
Wohngebiet Fürstenberg (Be-
schluss-Nr. 22/7/079)
Der Stadtrat beschließt die Be-
auftragung der Projektsteue-
rung für das Wohngebiet Fürs-
tenberg an das Unternehmen
team-projekt (tp management
GmbH) aus Dresden zum Ange-
botspreis von € 167.382,11.

Sanierung Vorderhaus Hafen-
straße 28 – Entwurfsbe-
schluss (Beschluss-Nr.
22/7/066)
Der Stadtentwicklungsausschuss
der Großen Kreisstadt Meißen
beschließt, dass die Entwurfs-
planung für die Sanierung des
Vordergebäudes Hafenstraße
28 vom 28.04.2022 erstellt vom
Sachverständigen- und Pla-
nungsbüro Voigt Grundlage für
die weitere Planung und die För-
dermittelbeantragung wird.

Beschlüsse der 13. Sitzung des
Stadtentwicklungsausschusses

vom 17.05.2022

Der Verwaltungsausschuss hat
in seiner 22. Sitzung vom
18.05.2022 folgende Beschlüsse
gefasst:
Entscheidung über die Aus-
schreibung eines Unimog Ge-
räteträgers für den Bauhof
der Stadt Meißen (Beschluss-
Nr. 22/7/083)
Der Verwaltungsausschuss be-

schließt die Ausschreibung eines
Unimog Geräteträgers für den
Bauhof der Stadt Meißen als
Leasing-Fahrzeug.

Annahme und Vermittlung
von Sach- und Geldspenden,
Schenkungen und ähnlichen
Zuwendungen gemäß § 73
Abs. 5 der Sächsischen Ge-

meindeordnung, Zeitraum
07.04. bis 18.05.2022 (Be-
schluss-Nr. 22/7/086)
Der Verwaltungsausschuss be-
schließt die Annahme von Sach-
und Geldspenden, Schenkungen
und ähnlichen Zuwendungen
entsprechend der Sammelliste
für den Zeitraum 07.04. bis
18.05.2022 (Anlage 1).

Beschlüsse der 22. Sitzung des
Verwaltungsausschusses vom 18.05.2022

4. Der Oberbürgermeister er-
stattet dem Stadtrat spätes-
tens am 24. August 2022 über
die Umsetzung des Stadtrats-
beschlusses zu Emissions- und
Verkehrsmessung vom
25.08.2021.

Antrag Nr. A 49/22 der Frakti-

on AfD vom 03.01.2022
Schweigeminute anlässlich
des 50. Todestages des gebür-
tigen Meißners und inner-
deutschen Grenzopfers Jür-
gen Wilhelm Hainz (Beschluss-
Nr. 22/7/088)
Der Antrag wurde abgelehnt

Fortsetzung: Beschlüsse der 28. Sitzung des
Stadtrates vom 01.06.2022

Die Stadt Meißen beteiligt sich
seit über 20 Jahren erfolgreich
an dem EU-Förderprogram
„EFRE Nachhaltige Stadtent-
wicklung“. Diesen positiven Pro-
zess möchte die Stadt weiter
fortführen und sich für die neue
Förderperiode mit dem Gebiet
Niederfähre/Vorbrücke sowie
der Bebauung südlich der Niede-
rauer Straße bis hin zum Albert-
Mücke Ring bewerben.

Tagesordnung:
1. Begrüßung
2. Einführung zum Förderpro-

gramm EFRE
3. Interaktiver Workshop zu

Schwerpunktthemen
4. Zusammenfassung der Ergeb-

nisse und Ausblick

Die Einwohnerversammlung bie-
tet Ihnen die Gelegenheit, die
künftige Entwicklung des För-
dergebietes mitzugestalten und
sich aktiv einzubringen. Wir freu-
en uns über eine rege Teilnah-
me.

Meißen, den 01.06.2022

Olaf Raschke
Oberbürgermeister

Sehr geehrte Damen und Herren,
hiermit laden wir Sie herzlich ein zur

Einwohnerversammlung
am Donnerstag, den 23. Juni

2022 um 17.30 Uhr
in den Großen Ratssaal der

Stadt Meißen
(Markt 1 in 01662 Meißen).

Der Planfeststellungbeschluss
des Eisenbahn-Bundesamtes,
Außenstelle Dresden, vom
12.05.2022, Az. 521ppw/020-
2020#047, liegt mit einer Aus-
fertigung des festgestellten Pla-
nes (einschließlich der Rechtsbe-
helfsbelehrung) in der Zeit vom
24.06.2022 bis 08.07.2022 im
Baudezernat der Stadtverwal-
tung Meißen (Leipziger Str. 10,
01662 Meißen, Erdgeschoss Fo-
yer rechts) während der Dienst-
stunden zur allgemeinen Ein-
sichtnahme aus.

Der Planfeststellungsbeschluss
und der festgestellte Plan kön-
nen auch nach vorheriger Ter-
minvereinbarung beim Eisen-
bahn-Bundesamt, Außenstelle
Dresden, August-Bebel-Str. 10,
01219 Dresden, eingesehen
werden.
Er kann des Weiteren auf der In-
ternetseite des Eisenbahn-Bun-
desamtes unter
www.eba.bund.de/anhoerung
(Planfeststellung Eisenbahn-

überführung Steinweg Meißen)
eingesehen werden.

Mit dem Ende der gesetzlichen
Auslegungsfrist von zwei Wo-
chen gilt der Beschluss den Be-
troffenen gegenüber, an die kei-
ne persönliche Zustellung er-
folgt ist, als zugestellt. (§ 74
Abs. 4 Satz 3 Verwaltungsver-
fahrensgesetz).

Meißen, den 01.06.2022

Olaf Raschke
Oberbürgermeister

Bekanntmachung
Planfeststellung für das Bauvorhaben

„Änderung der Eisenbahnüberführung km 96,818 Steinweg“
Bahn-km 96,380 bis 96,885 der Strecke 6386 Borsdorf-Coswig in der Stadt Meißen
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1. Kindertageseinrichtungen

1.1. Erforderliche Personal- und Sachkosten je Platz und Monat
(Jahresdurchschnitt)

Geringeren Betreuungszeiten entsprechen jeweils anteilige Personal- und Sachkosten
(z.B. 6 h-Betreuung im Kindergarten = 2/3 der erforderlichen Personal- und Sachkos-
ten für 9 h).

1.2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und Monat
(Jahresdurchschnitt)

* SVJ-Schulvorbereitungsjahr

1.3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete

1.3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen gesamt je Monat

1.3.2. Aufwendungen je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

2. Kindertagespflege nach § 3 Abs. 3 SächsKitaG

2.1. laufende Geldleistung für die Kindertagespflege je Platz und Monat
(Jahresdurchschnitt)

2.2. Deckung der laufenden Geldleistung bzw. – sofern relevant – der Kosten
Kindertagespflege insgesamt je Platz und Monat (Jahresdurchschnitt)

Bekanntmachung nach § 14 Abs. 2
SächsKitaG

der Gemeinde Meißen für das Jahr 2021

Krippe 9 h
in €

Kindergarten 9 h
in €

Hort 6 h
in €

erforderliche Personalkosten 1.037,22 432,18 224,27
erforderliche Sachkosten 262,83 109,51 49,00
erforderliche Personal- und Sach-
kosten

1.300,05 541,69 273,27

Krippe 9 h
in €

Kindergarten 9 h Hort 6 h
in €vor SVJ* im SVJ*

Landeszuschuss 246,50 246,50 164,33
Elternbeitrag (ungekürzt) 256,86 150,12 150,12 80,81
Gemeinde (inkl. Eigenanteil freier
Träger)

796,69 145,07 145,07 28,13

Aufwendungen in €
Abschreibungen 273.301,06
Zinsen 375.347,14
Miete 382.515,20
Gesamt 1.031.163,40

Krippe 9 h
in €

Kindergarten 9 h
in €

Hort 6 h
in €

Gesamtaufwendungen je Platz und
Monat

93,18 38,83 20,15

Kindertagespflege 9 h
in €

Erstattung angemessener Kosten für den Sachaufwand
(§ 23 Abs. 2 Nr. 1 SGB VIII)

112,32

Betrag zur Anerkennung der Förderleistung (§ 23 Abs. 2
Nr. 2 SGB VIII) einschließlich seit 1.6.2019 Finanzierung
für mittelbare pädagogische Tätigkeiten

532,59

durchschnittliche Erstattungsbeträge für Beiträge zur
Unfallversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII), Alterssi-
cherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 3 SGB VIII) sowie zur Kranken-
und Pflegeversicherung (§ 23 Abs. 2 Nr. 4 SGB VIII)

86,63

= laufende Geldleistung 731,54
freiwillige Angabe:
weitere Kosten für die Kindertagespflege (z.B. für Er-
satz-betreuung, Ersatzbeschaffung, Fortbildung, Fachbera-
tung durch freie Träger)

51,68

= Kosten für die Kindertagespflege insgesamt 783,22

Kindertagespflege 9 h
in €

Landeszuschuss 246,50
Elternbeitrag (ungekürzt) 221,99
Gemeinde 314,73

1. Personal- und Sachkosten je Platz im Monat, Zusammensetzung der Personal-
und Sachkosten EUR
(bei den Betreuungsangeboten bezogen auf eine sechsstündige Betreuung)

1

2. Deckung der Personal- und Sachkosten je Platz und Monat in EUR
(bei den Betreuungsangeboten bezogen auf eine sechsstündige Betreuung)

3. Aufwendungen für Abschreibungen, Zinsen, Miete und Personalkostenumla-
gen
3.1. Aufwendungen für alle Einrichtungen nach
SächsFöSchulBetrVO je Monat in EUR

3.2. Aufwendungen je Platz und Monat in EUR

1

Sollte ein Ausweisen der Betriebskosten für einen 6-Std.-Platz nicht möglich oder
praktikabel sein, z.B. weil es im Zuständigkeitsbereich eines öffentlichen Schulträger
ausschließlich eine fünfstündige Betreuung gibt, können die Betriebskosten auch für
eine fünfstündige Betreuung gemeldet werden. Dies ist dann auf dem Formular aus-
zuweisen. Alternativ können die Kosten für einen 5-Std.-Platz nach folgendem Verfah-
ren für einen 6-Std.-Platz hochgerechnet werden:
Betriebskosten pro 5-Std.-Platz / 5 x 6 = Betriebskosten für einen 6-Std.-Platz

Ermittlung der Personal- und
Sachkosten

für Heime und Einrichtungen der Ganztagesbetreuung an
Förderschulen nach SächsFöSchulBetrVO für die

Kalkbergschule in Meißen 2021

Personal- und Sachkosten je Platz
§ 1 Abs. 1 Nr. 1

Heim
§ 1 Abs. 1 Nr. 2

Betreuungsangebot
(6 h)

erforderliche Personalkosten 347,82 €
erforderliche Sachkosten 68,56 €
Personal- und Sachkosten 416,37 €

§ 1 Abs. 1 Nr. 1
Heim

§ 1 Abs. 1 Nr. 2 Be-
treuungsangebot

(6 h)
Landeszuschuss 174,42 €
Elternbeitrag (ungekürzt) 85,17 €
öffentlicher Schulträger (inkl. Eigen-
anteil freier Träger) 156,78 €

Aufwendungen
Abschreibungen 3.500,00 €
Zinsen 1.319,60 €
Miete 0,00 €
Gesamt 4.819,60 €

§ 1 Abs. 1 Nr. 1
Heim

§ 1 Abs. 1 Nr. 2 Be-
treuungsangebot

(6 h)
Gesamt 3,94 €

Zeit, Ort und Tagesordnung der öffentlichen Sitzungen des Stadtrates und seiner Aus-
schüsse werden in den Schaukästen am Rathaus der Stadt Meißen, Markt 1, Außen-
front Burgstraße, sowie vor der Johannesschule, Dresdner Straße 21, linkes Grund-
stücksteil für die Dauer von mindestens sieben Tagen ortsüblich bekanntgegeben. Die
Dokumente zu den Sitzungen finden Sie auf der Internetseite der Stadt Meißen http://
www.stadt-meissen.de unter der Rubrik Stadtrat/Ratsinformationssystem. Sie können
die Sitzungen im öffentlichen Livestream unter https://www.stadt-meissen.de/
11148.html mitverfolgen.

Terminkalender der öffentlichen
Sitzungen des Stadtrates und seiner

Ausschüsse im Juni/Juli 2022
Termin Beginn Gremium Sitzungsort
20.06. 17 Uhr Sozial- und Kulturausschuss Rathaus, Markt 1,

Großer Ratssitzungssaal
21.06. 17 Uhr Stadtentwicklungsausschuss Rathaus, Markt 1,

Großer Ratssitzungssaal
22.06. 17 Uhr Verwaltungsausschuss Rathaus, Markt 1,

Großer Ratssitzungssaal
06.07. 17 Uhr Stadtrat Rathaus, Markt 1,

Großer Ratssitzungssaal
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Aufgrund von § 4 der Sächsi-
schen Gemeindeordnung (Sächs-
GemO) in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 9. März
2018 (SächsGVBl. S. 62), die zu-
letzt durch Artikel 1 des Geset-
zes vom 09. Februar 2022
(SächsGVBl. S. 134) geändert
worden ist, in Verbindung mit §
19 und § 48 Abs. 1 Satz 1 Nr. 3
des Sächsischen Naturschutzge-
setzes vom 6. Juni 2013
(SächsGVBl. S. 451), das zuletzt
durch das Gesetz vom 9. Februar
2021 (SächsGVBl. S. 243) geän-
dert worden ist sowie § 3 Abs. 1
und 2, § 22 Abs. 1 und 2, § 29
Abs. 1 Satz 2 des Gesetzes über
Naturschutz und Landschafts-
pflege (BNatSchG) vom 29. Juli
2009 (BGBl. I S. 2542), das zu-
letzt durch Artikel 5 des Geset-
zes vom 25. Februar 2021 (BGBl.
I S. 306) geändert worden ist,
hat der Stadtrat der Großen
Kreisstadt Meißen am
01.06.2022 folgende Satzung
beschlossen:

Präambel
Zweck dieser Satzung ist der wir-
kungsvolle Schutz des Gehölzbe-
standes der Großen Kreisstadt
Meißen. Die Qualität der Stadt
wird auch durch ihren Grünanteil
definiert. Bäume und andere Ge-
hölze sind die für Jeden sichtba-
ren Strukturen, die zum Wohlbe-
finden der Bürgerinnen und Bür-
ger der Stadt Meißen beitragen.
Die stadtbildprägende ästheti-
sche Qualität, die Verbesserung
des Stadtklimas, wie auch das
Lebensraumangebot für wildle-
bende Tiere, sind positive Aus-
wirkungen des Stadtgrüns. Nur
durch einen sorgsamen Umgang
mit den bestehenden Gehölzen,
insbesondere auch mit Hecken,
Sträuchern und Klettergehölzen,
kann ein Beitrag zur Verbesse-
rung des örtlichen Kleinklimas
geleistet und die Leistungsfähig-
keit des Naturhaushaltes sicher-
gestellt werden. Aus diesen
Gründen ist über den Schutzge-
genstand dieser Satzung hinaus
der gesamte Gehölzbestand der
Großen Kreisstadt Meißen zu er-
halten und zu schützen.

§ 1 Schutzzweck; Geltungsbe-
reich; Verweis auf gesetzliche
Bestimmungen
(1) Schutzzweck der Satzung
ist:
1. die Erhaltung, Entwicklung
oder Wiederherstellung der
Leistungs- und Funktionsfä-
higkeit des Naturhaushalts,

2. die Belebung, Gliederung und
Pflege des Orts- oder Land-
schaftsbildes,

3. schädigende Einflüsse auf den
Baumbestand zu vermeiden,

4. die Erhaltung der Lebensstät-
ten wild lebender Tier- und
Pflanzenarten,

5. die Erhaltung und Verbesse-
rung des Kleinklimas, durch
die Erhöhung der Luftfeuch-
tigkeit, Verminderung thermi-
scher Belastungen, Eindäm-
mung nachteiliger Windeffek-
te und durch Staubbindung
bei Filterwirkung des Laubes,

6. die Schaffung, Erhaltung und
Entwicklung von Biotopver-
bundsystemen.

(2) Der Geltungsbereich dieser
Satzung umfasst das gesamte
Gebiet der Großen Kreisstadt
Meißen.

(3) Soweit in dieser Satzung
auf gesetzliche Bestimmungen
Bezug genommen wird, sind die-
se in der jeweils geltenden Fas-
sung anzuwenden.

§ 2 Schutzgegenstand
(1) Geschützte Gehölze im Sin-
ne dieser Satzung einschließlich
ihrer Wurzelbereiche gemäß § 3
dieser Satzung sind:
1. Bäumemit einem Stammum-
fang von mindestens 80 cm
gemessen in einer Höhe von
100 cm über dem Erdboden,
ausgenommen sind veredelte
Obstbäume / Kulturobst (au-
ßer auf Streuobstwiesen) und
abgestorbene Bäume auf mit
Gebäuden bebauten Grund-
stücken,

2. Großsträucher von mindes-
tens 350 cm Höhe,

3. alle gemäß Planverfahren
festgesetzten und ausgeführ-
ten Pflanzungen sowie nach
dieser Satzung und auf der
Grundlage früherer Fassun-
gen der Gehölzschutzsatzung
vorgenommene Ersatzpflan-
zungen, unabhängig von ihrer
Gehölzgröße gemäß Abs. 1
Nr. 1 und 2,

4. alle Gehölze, die als beson-
ders oder streng geschützte
Arten nach Bundesnatur-
schutzgesetz und Bundesar-
tenschutzverordnung ge-
schützt sind, unabhängig von
ihrer Gehölzgröße gemäß
Abs. 1 Nr. 1 und 2. (Beispiele:
Eibe (Taxus baccata), Buchs-
baum (Buxus sempervirens),
Stechpalme (Ilex aquifolium)
und Seidelbast-Arten (Daphne
spec.)).

(2) Liegt der Kronenansatz von
in Abs. 1 Nr. 1 bezeichneten
Baumarten unter 100 cm Höhe,
ist der Stammumfang unmittel-
bar unter dem Kronenansatz
entscheidend. Bei mehrstämmi-
gen Bäumen ist der Stammum-
fang nach der Summe der

Stammumfänge zu berechnen.

(3) Geschützte Gehölze im Sin-
ne dieser Satzung sind nicht:
1. Wald im Sinne des § 2 des
Sächsischen Waldgesetzes,

2. Gehölze in Baumschulen,
Gärtnereien und Obstplanta-
gen, die zu gewerblichen Zwe-
cken herangezogen werden,

3. Bäume und Großsträucher auf
Deichen, Deichschutzstreifen,
Talsperren, Wasserspeichern
und Hochwasserrückhaltebe-
cken im Sinne des § 19 Abs. 2
Nr. 1 SächsNatSchG,

4. Bäume und Großsträucher in
Kleingärten im Sinne von § 1
Abs. 1 des Bundeskleingarten-
gesetzes (BKleingG) in der je-
weils geltenden Fassung.

(4) Die Satzung findet keine
Anwendung:
1. soweit weitergehende Schutz-
vorschriften, insbesondere
über Schutzgebiete gemäß
den § 20 ff. BNatSchG, über
geschützte Biotope nach § 30
BNatSchG und § 21 Sächs-
NatSchG den Schutzzweck
nach § 1 gewährleisten und
den Schutzgegenstand nach
Absatz 1 sicherstellen,

2. soweit über eine Beeinträchti-
gung von nach Absatz 1 ge-
schützten Gehölzen im Rah-
men der Eingriffsregelung
nach den § 14 und 15
BNatSchG in Verbindung mit
§ 9 ff. SächsNatSchG zu ent-
scheiden ist,

3. auf Gehölze in Bereichen, die
nach dem Sächsischen Denk-
malschutzgesetz Kulturdenk-
male sind. Diese bedürfen der
denkmalschutzrechtlichen Ge-
nehmigung durch die zustän-
dige Denkmalschutzbehörde.

§ 3 Schutzumfang
Geschützt sind neben den ober-
irdischen Teilen der in § 2 Abs. 1
aufgeführten Gehölze, auch de-
ren Wurzelbereiche. Je nach
Wuchsform der geschützten Ge-
hölze sind folgende Wurzelbe-
reiche geschützt:
(1) Bei Bäumen die Flächen un-
terhalb der Baumkrone zuzüg-
lich 1 Meter nach allen Seiten.

(2) Bei Großsträuchern die Flä-
chen unterhalb der ungeschnit-
tenen Strauchkronen zuzüglich
1 Meter nach allen Seiten.

§ 4 Schutz- und Pflegegrund-
sätze
(1) Die nach § 2 Abs. 1 ge-
schützten Gehölze sind artge-
recht zu pflegen und deren Le-
bensbedingungen so zu erhal-
ten, dass ihre gesunde Entwick-
lung und ihr Fortbestand lang-
fristig gesichert bleiben. Bei

Baumaßnahmen sind die Be-
stimmungen der DIN 18920
(Schutz von Bäumen, Pflanzen-
beständen und Vegetationsflä-
chen bei Baumaßnahmen), der
ZTV-Baumpflege (Zusätzliche
Technische Vertragsbedingun-
gen und Richtlinien für Baum-
pflege) und der RAS-LP 4 (Richt-
linien für die Anlage von Straßen
- Landschaftspflege Teil 4) ein-
zuhalten.

(2) Die Stadt kann nach pflicht-
gemäßem Ermessen Anordnun-
gen treffen, die erforderlich und
zweckmäßig sind, um die Zerstö-
rung, Beschädigung oder we-
sentliche Veränderung des nach
§ 2 Abs. 1 geschützten Gehölz-
bestandes abzuwenden oder
um die Folgen der vorgenann-
ten Handlungen zu mindern.
Hiervon umfasst sind Maßnah-
men zur Pflege, zur Erhaltung
und zum Schutz des geschütz-
ten Gehölzes. Werden nach § 2
Abs. 1 geschützte Gehölze be-
schädigt, kann vom Verursacher
deren Sanierung verlangt wer-
den, wenn diese Erfolg ver-
spricht.

(3) Es kann angeordnet wer-
den, dass der Eigentümer oder
Nutzungsberechtigte eines
Grundstücks die Durchführung
bestimmter Pflege- und Erhal-
tungsmaßnahmen an geschütz-
ten Gehölzen im Sinne von § 2
Abs. 1 durch die Stadt oder
durch von ihr Beauftragte dul-
det, sofern eine Ersatzvornahme
im Sinne von § 24 Sächsisches
Verwaltungsvollstreckungsge-
setz (SächsVwVG) vorgenom-
men oder dem Eigentümer oder
Nutzungsberechtigten die
Durchführung notwendiger
Maßnahmen in begründeten
Einzelfällen nicht vollständig
oder teilweise selbst zugemutet
werden kann.

§ 5 Verbote
(1) Die Beseitigung der nach
§ 2 Abs. 1 geschützten Gehölze
sowie alle Handlungen, die zum
Absterben, zur Zerstörung, Be-
schädigung oder zu einer we-
sentlichen Veränderung ihres
Aufbaus führen können, sind
verboten. Eine wesentliche Ver-
änderung des Aufbaus liegt vor,
wenn an den nach § 2 Abs. 1 ge-
schützten Gehölzen Handlungen
vorgenommen werden, durch
die deren charakteristisches Er-
scheinungsbild verändert oder
das weitere Wachstum nachhal-
tig negativ beeinträchtigt wird.

(2) Verboten ist insbesondere:
1. den nach § 3 geschützten
Wurzelbereich durch Befah-

ren mit Kraftfahrzeugen ein-
schließlich des Parkens und
des Abstellens sowie durch
Ablagern von Gegenständen,
durch Aufbringen von As-
phalt, Beton, Pflaster, wasser-
gebundenen Decken oder
ähnlichen wasserundurchlässi-
gen Materialien oder durch
Einbringen von Unterbauten
für Oberflächenbefestigun-
gen so zu verdichten bzw. ab-
zudichten, dass die Vitalität
der Gehölze beeinträchtigt
wird,

2. im nach § 3 geschützten Wur-
zelbereich oder oberirdischen
Bereich nach § 2 Abs. 1 ge-
schützter Gehölze feste, flüs-
sige oder gasförmige Stoffe
auszubringen bzw. freizuset-
zen, welche geeignet sind, das
Gehölzwachstum zu gefähr-
den. Hierzu zählen u. a. das La-
gern, Anschütten oder Ausgie-
ßen von Abfällen, Baumateria-
lien, Kraftstoffen, Salzen, Säu-
ren, Ölen, Laugen, Farben, Ab-
wässern oder ähnlich schädli-
chen Stoffen,

3. im nach § 3 geschützten Wur-
zelbereich von nach § 2 Abs. 1
geschützten Gehölzen Abgra-
bungen, Ausschachtungen
oder Aufschüttungen vorzu-
nehmen, wodurch das Wachs-
tum der geschützten Gehölze
erheblich und nachhaltig be-
einträchtigt wird,

4. an nach § 2 Abs. 1 geschütz-
ten Gehölzen
a. Gegenstände wie Plakate,
Schilder, Hinweistafeln usw.
anzukleben, zu nageln, zu
schrauben oder auf sonstige
schädigende Weise anzubrin-
gen,
b.Weidezäune bzw. Halterun-
gen für Weidezäune zu befes-
tigen,
c. die Rinde abzuschneiden,
abzuschälen oder sonst wie zu
entfernen oder zu beschädi-
gen,
d. Kronenschnitte vorzuneh-
men, die das art- oder sorten-
typische Aussehen nachhaltig
verändern.

(3) Nicht unter die Verbote fal-
len
1. ordnungsgemäße und fachge-
rechte Maßnahmen
a. zur Pflege und Erhaltung
geschützter Gehölze, wie das
Nachschneiden von Astabbrü-
chen, Wundpflege, Pflanz-
und Erziehungsschnitt, Schnitt
von bestehenden Formhe-
cken und Formbäumen sowie
die Entfernung von Totholz,
b. zur Aufrechterhaltung der
Ertragsfunktion von Obstge-
hölzen,

Weiter auf Seite 11

Öffentliche Bekanntmachung
Satzung der Großen Kreisstadt Meißen zum Schutz des Gehölzbestandes (Gehölzschutzsatzung)



Amtliches 11
Meißner Amtsblatt | 06/2022 | 15.Juni 2022

c. zur Herstellung des Licht-
raumprofils an Wegen, Stra-
ßen und Schienenwegen so-
wie des notwendigen Sicher-
heitsabstandes zu Freileitun-
gen,

2. unaufschiebbare Maßnahmen
zur Abwendung einer unmit-
telbaren Gefahr für Personen
und Sachen. Die Maßnahmen
sind auf das notwendige, den
jeweiligen Umständen ange-
messene Maß unter Beach-
tung des Schutzzwecks dieser
Satzung zu beschränken und
der Stadt unverzüglich anzu-
zeigen und zu begründen.

Die Anwendung des § 9 bleibt
unberührt.

§ 6 Ausnahmen
(1) Die Stadt kann auf Antrag
Ausnahmen von den Verboten
dieser Satzung durch eine Aus-
nahmegenehmigung zulassen,
wenn:
1. dies zur Errichtung, Änderung
oder Erweiterung baulicher
Anlagen, einschließlich Ver-
und Entsorgungsleitungen
nach den Vorschriften der
Sächsischen Bauordnung er-
forderlich ist und der stand-
ortspezifische Gehölzbestand
ausgeglichen werden kann;

2. ein geschütztes Gehölz ein an-
deres wertvolleres Gehölz we-
sentlich beeinträchtigt;

3. von geschützten Gehölzen Ge-
fahren für Personen und Sa-
chen von erheblichemWert
ausgehen und die Gefahren
nicht auf andere Weise mit zu-
mutbarem Aufwand beseitigt
werden können;

4. Veränderungen der Fahrbahn-
befestigung im Bereich nach
§ 2 Abs. 1 geschützter Gehöl-
ze aus Sicherheitsgründen
vorgenommen werden müs-
sen und ein Erhalt der Wur-
zeln gemäß § 3 praktisch un-
möglich ist;

5. geschützte Gehölze krank
oder geschädigt sind und die
Erhaltung auch unter Berück-
sichtigung öffentlichen Inte-
resses mit zumutbarem Auf-
wand nicht möglich ist.

(2) Eine Ausnahmegenehmi-
gung ist zu erteilen, wenn der Ei-
gentümer eines Grundstückes
oder ein sonstiger Berechtigter
aufgrund von öffentlich-rechtli-
chen Vorschriften verpflichtet
ist, nach § 2 Abs. 1 geschützte
Gehölze zu entfernen, zu beein-
trächtigen oder ihren Kronen-
aufbau wesentlich zu verändern;

(3) Ausnahmegenehmigungen
können mit Nebenbestimmun-
gen versehen werden.

§ 7 Befreiungen
(1) Liegen die Voraussetzun-
gen einer Ausnahmegenehmi-

gung nicht vor, kann auf Antrag
eine Befreiung nach § 67 Bun-
desnaturschutzgesetz
(BNatSchG) von den Verboten
dieser Satzung gewährt werden,
wenn dies aus Gründen des
überwiegenden öffentlichen In-
teresses, einschließlich solcher
sozialer und wirtschaftlicher Art,
notwendig ist oder die Durch-
führung der Vorschriften im Ein-
zelfall zu einer unzumutbaren
Belastung führen würde und die
Abweichung mit den Belangen
von Naturschutz und Land-
schaftspflege vereinbar ist. Der
Antrag auf Befreiung muss eine
kurze Maßnahmenbeschrei-
bung, einen Lageplan, den Art-
namen, die Größenangabe des
Gehölzes gemäß § 2 Abs. 1 ent-
halten.

(2) Befreiungen können mit
Nebenbestimmungen versehen
werden.

§ 8 Verfahren
(1) Die Erteilung einer Ausnah-
me nach § 6 oder einer Befrei-
ung gemäß § 7 ist vom Eigentü-
mer, Erbbauberechtigten, sons-
tigem Nutzungsberechtigten
oder dessen Bevollmächtigten
schriftlich oder in elektronischer
Form per Online-Formular bei
der Stadt zu beantragen. Der
Antrag muss die Gründe für die
Fällung, Gattungs- oder Artna-
me des geschützten Gehölzes
(soweit bekannt), sowie die Grö-
ße des Gehölzes gemäß § 2 Abs.
1 enthalten. Dem Antrag ist ein
Lageplan oder eine Skizze beizu-
fügen, auf dem das beantragte
und alle weiteren, auf dem
Grundstück vorhandenen ge-
schützten Gehölze einzutragen
sind. Im Einzelfall kann die Stadt
die Vorlage weiterer Unterla-
gen, einschließlich sachdienli-
cher Gutachten, insbesondere
von fachlich ausgebildeten Ge-
hölzgutachtern, fordern.

(2) Die Entscheidung über die
Ausnahme oder Befreiung er-
geht unbeschadet privater
Rechte Dritter.

(3) Für die Bearbeitungsfrist
von Ausnahmegenehmigungen
ab Eingang der vollständigen
Antragsunterlagen sowie die
Kosten des Verfahrens gilt § 19
Abs. 3 SächsNatSchG.

(4) Wird im Geltungsbereich
dieser Satzung ein Bauvorbe-
scheid oder eine Baugenehmi-
gung beantragt, so ist entweder
eine Erklärung des Bauherrn,
dass im Zusammenhang mit der
Durchführung des Bauvorha-
bens keine geschützten Gehölze
entfernt werden, abzugeben
oder anderenfalls ein Antrag auf
Erteilung einer Ausnahme ge-

mäß § 6 Abs. 1 beizufügen. Da-
rüber hinaus sind die geschütz-
ten Gehölze der Nachbargrund-
stücke, die mit ihren Kronen-
traufen an die Grundstücksgren-
ze heranreichen, in dem Lage-
plan unter Angabe der Gat-
tungs- und Artnamen, Größe des
Gehölzes gemäß § 2 Abs. 1 und
der Kronendurchmesser einzu-
tragen.
Die Entscheidung über die bean-
tragte Ausnahme ergeht im Bau-
genehmigungsverfahren. Ihr In-
halt wird Bestandteil des Vorbe-
scheides oder der Baugenehmi-
gung.

§ 9 Ersatzpflanzungen / Er-
satzzahlungen
(1) Der Verursacher einer nach
§ 5 verbotenen Handlung ist im
Falle einer Bestandsminderung
zu einer angemessenen Ersatz-
pflanzung oder angemessenen
Ersatzzahlung verpflichtet,
wenn
1. eine Beseitigung oder irrever-
sible Beschädigung eines ge-
schützten Gehölzes entgegen
§ 5 Abs. 1 und 2 festgestellt
wurde;

2. eine Ausnahmegenehmigung
nach § 6 oder

3. eine Befreiung nach § 7 erteilt
wurde.

(2) Ersatzpflanzungen sind auf
dem, von der Veränderung des
nach § 2 Abs. 1 geschützten Ge-
hölzbestandes, betroffenen
Grundstück vorzunehmen. Im
Einzelfall können Ersatzpflan-
zungen auch auf einem anderen
Grundstück im Geltungsbereich
dieser Satzung zugelassen wer-
den.

(3) Den Umfang und die Quali-
tät der Ersatzpflanzungen legt
die Stadt nach pflichtgemäßem
Ermessen auf der Grundlage der
als Anlage zu dieser Satzung bei-
gefügten Tabelle „Richtwerte
zur Festlegung von Ersatzpflan-
zungen“ fest.

(4) Wachsen die gepflanzten
Gehölze nicht an, sind die Ersatz-
pflanzungen zu wiederholen.
Die Verpflichtung zur Ersatz-
pflanzung gilt als erfüllt, wenn
die Gehölze mit Ablauf der drit-
ten Vegetationsperiode nach
der Pflanzung einen guten Zu-
stand aufweisen.

(5) Ist eine Ersatzpflanzung
ganz oder teilweise nicht mög-
lich, kann eine Leistung von Er-
satz in Geld verlangt werden.
Die Höhe der Ersatzzahlung be-
misst sich nach den Kosten für
eine Ersatzpflanzung, ein-
schließlich der dreijährigen An-
wuchspflege, wie sie auf einem
Grundstück üblicherweise vor-
genommen wird.

(6) Die Zahlung ist an die Stadt
zu entrichten und wird zweckge-
bunden verwendet.

(7) Zur Ersatzpflanzung bzw.
Ersatzzahlung ist der Verursa-
cher verpflichtet. Verursacher
ist, wer Handlungen entgegen
§ 5 vornimmt oder eine Ausnah-
megenehmigung nach § 6 bzw.
eine Befreiung nach § 7 erhalten
hat. Führt der Verursacher die
Ersatzpflanzung nicht innerhalb
der ihm gesetzten Frist aus, ist
Abs. 5 anzuwenden.

(8) Die Anordnung von Ersatz-
pflanzungen oder Ersatzzahlun-
gen lässt die Anwendung des
§ 11 unberührt.

(9) Die erfolgte Ersatzpflan-
zung ist schriftlich oder in elek-
tronischer Form mit Belegfotos
innerhalb von 6 Wochen nach
Umsetzung gegenüber der
Stadt nachzuweisen.

§ 10 Betreten von Grundstü-
cken
Bedienstete oder Beauftragte
der Stadt sind zum Zwecke der
Durchführung dieser Satzung
unter den Voraussetzungen der
§ 27 und § 37 Abs. 2 Sächs-
NatSchG berechtigt, Grundstü-
cke zu betreten.

§ 11 Ordnungswidrigkeiten
(1) Ordnungswidrig im Sinne
des § 49 Abs. 1 Nr. 1 Sächs-
NatSchG handelt, wer unbefugt
vorsätzlich oder fahrlässig ent-
gegen § 5 nach § 2 Abs. 1 ge-
schützte Gehölze beseitigt oder
Handlungen vornimmt, die zur
Zerstörung, irreversible Beschä-
digung oder die zu einer we-
sentlichen Veränderung ihres
Aufbaus führen können, insbe-
sondere wer
1. entgegen § 5 Abs. 2 Nr. 1 den
nach § 3 geschützten Wurzel-
bereich durch Befahren mit
Kraftfahrzeugen einschließ-
lich des Parkens und des Ab-
stellens sowie durch Ablagern
von Gegenständen, durch Auf-
bringen von Asphalt, Beton,
Pflaster, wassergebundenen
Decken oder ähnlichen was-
serundurchlässigen Materia-
lien oder durch Einbringen
von Unterbauten für Oberflä-
chenbefestigungen so ver-
dichtet bzw. abdichtet, dass
die Vitalität der Gehölze be-
einträchtigt wird,

2. entgegen § 5 Abs. 2 Nr. 2 im
nach § 3 geschützten Wurzel-
bereich oder oberirdischen
Bereich nach § 2 Abs. 1 ge-
schützter Gehölze feste, flüs-
sige oder gasförmige Stoffe
ausbringt bzw. freisetzt, wel-
che geeignet sind, das Gehölz-
wachstum zu gefährden,

3. entgegen § 5 Abs. 2 Nr. 3 im
Wurzelbereich nach § 3 von
nach § 2 Abs. 1 geschützten
Gehölzen Abgrabungen, Aus-
schachtungen oder Aufschüt-
tungen vornimmt, wodurch
das Wachstum der geschütz-
ten Gehölze erheblich und
nachhaltig beeinträchtigt
wird,

4. entgegen § 5 Abs. 2 Nr. 4
a. an nach § 2 Abs. 1 geschütz-
ten Gehölzen Gegenstände
wie Plakate, Schilder, Hinweis-
tafeln usw. anklebt, nagelt,
schraubt oder auf sonstige
schädigende Weise anbringt,
b. an nach § 2 Abs. 1 geschütz-
ten Gehölzen Weidezäune
bzw. Halterungen für Weide-
zäune befestigt,
c. die Rinde nach § 2 Abs. 1
geschützter Gehölze ab-
schneidet, abschält, entfernt
oder sonst wie irreversibel be-
schädigt,
d. an nach § 2 Abs. 1 geschütz-
ten Gehölzen Kronenschnitte
vornimmt, die das art- oder
sortentypische Aussehen
nachhaltig verändern,

(2) Unbefugt im Sinne von Abs.
1 handelt, wer nicht über die er-
forderliche Ausnahmegenehmi-
gung, Befreiung oder Gestat-
tung verfügt und sich auch nicht
auf einen sonstigen Rechtferti-
gungsgrund (insbesondere nach
§ 5 Abs. 3 Nr. 2) berufen kann.

(3) Ordnungswidrig im Sinne
von § 49 Abs. 1 Nr. 1 Sächs-
NatSchG handelt des Weiteren,
wer vorsätzlich oder fahrlässig:
1. seiner Anzeigepflicht gemäß
§ 5 Abs. 3 Nr. 2 Satz 2 nicht
oder nicht fristgerecht nach
kommt,

2. auf Grundlage von § 9 ange-
ordnete Ersatzpflanzungen
bzw. Ersatzzahlungen oder Sa-
nierungsmaßnahmen nicht
fristgerecht oder nicht ord-
nungsgemäß durchführt,

3. den mit einer Ausnahmege-
nehmigung nach § 6 oder ei-
ner Befreiung nach § 7 Abs. 2
i. V. m. § 67 Abs. 3 Satz 1
BNatSchG verbundenen Ne-
benbestimmungen nicht frist-
gerecht oder nicht ordnungs-
gemäß nachkommt,

4. einem Bediensteten oder Be-
auftragten der Stadt entge-
gen § 10 den Zutritt auf sei-
nem Grundstück verweigert.

(4) Die Ordnungswidrigkeiten
können gemäß § 49 Abs. 2 Satz
1 Nr. 1 SächsNatschG mit einer
Geldbuße bis zu 50.000,00 € ge-
ahndet werden. Das Höchstmaß
verringert sich bei Fahrlässigkeit
auf die Hälfte.

Weiter auf Seite 12

Forstetzuung 1: Satzung der Großen Kreisstadt Meißen zum Schutz des Gehölzbestandes (Gehölzschutzsatzung)
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Grundsätzlich können Hochstämme und Ballenware gefordert werden.

Als Ersatz für eine Baumeinheit (Qualität 12-14 cm Stammumfang) können ausnahmsweise Großsträucher (zu erwartende Höhe mind. 2 m) im Verhältnis 1:3, bzw. 20 m² Kleinst-
räucher zugelassen werden.
Großsträucher sind durch einfache Ersatzpflanzung von mittlerer Baumschulqualität zu ersetzen.
Für das Fällen toter Bäume ist im Regelfall kein Ersatz zu leisten. Gleiches gilt für absterbende Bäume, die nicht mehr verkehrssicher sind und bei denen ein Baumerhalt mit ver-
tretbarem Aufwand nicht möglich ist.
Zur Bemessung der Ersatzpflanzung können im Einzelfall insbesondere folgende Kriterien in Betracht gezogen werden:
1. Verkehrswert des geschützten Gehölzes
2. Bedeutung des geschützten Gehölzes als Teil von Natur und Landschaft
3. Durchgrünungsgrad des Flurstücks und der unmittelbaren Umgebung
4. Konkurrenzverhalten der Ersatzpflanzung zum bestehenden Gehölzbestand und künftiges Konkurrenzverhalten der Ersatzplanung untereinander
5. planungsrechtlich zulässige Nutzung des Flurstücks
6. zur Ersatzpflanzung ausgewählte Gehölzart (großkronig, kleinkronig …)
7. ggf. geplante Baumaßnahme baurechtlich zulässiges Bauvorhaben
8. Grundstücksgröße
9. Nachbarschaftsrechtliche Belange
Pflanzzeit: Die Pflanzung ist in der Regel zeitnah zur Fällung vorzunehmen, spätestens innerhalb der Pflanzperiode im Herbst, die der Beseitigung als nächste folgt.

Anlage zu § 9 der Gehölzschutzsatzung der Großen Kreisstadt Meißen
Anzahl und Pflanzgröße für die erforderliche Ersatzpflanzung (Höchstwerte):

Freiraumkategorie /
Grundstücksnutzung

Art des
Eingriffs

Stammumfang des Baumes bei Beseitigung in cm

80-150 cm 151-220 cm > 220 cm

1. Repräsentative Freiräume, Plätze, Grün- und
Parkanlagen, Friedhöfe, Villen, Mehrfamilien-
hausgrundstücke

Bauvorhaben 3x 14-16 3x 16-18 3x 18-20

sonstiges 2x 12-14 2x 14-16 3x 16-18

ordnungswidrig 10x 14-16 10x 16-18 10x 18-20

2. Sportanlagen, Gemeinbedarfsgrundstücke,
Gewerbe- und Industrieanlagen

Bauvorhaben 3x 16-18 4x 18-20 4x 20-25

sonstiges 2x 16-18 3x 16-18 3x 18-20

ordnungswidrig 10x 16-18 10x 18-20 10x 20-25

3. Straßen undWeg begleitende Baumpflanzung,
Ein- und Zweifamilienhausgrundstücke,
Wochenend- und sonstige Gärten

Bauvorhaben 2x 14-16 2x 16-18 2x 18-20

sonstiges 1x 12-14 1x 14-16 1x 16-18

ordnungswidrig 5x 16-18 5x 18-20 5x 20-25

§ 12 Haftung für Rechtsnach-
folger
Für die Erfüllung der Verpflich-
tungen gemäß den § 4 und § 9
dieser Satzung haften auch die
Rechtsnachfolger der Grund-
stückseigentümer oder Nut-
zungsberechtigten sowie die
Rechtsnachfolger des Verursa-
chers von entgegen § 5 Abs. 1
und 2 vorgenommenen Hand-
lungen an nach § 2 Abs. 1 ge-
schützten Gehölzen.

§ 13 Inkrafttreten
(1) Diese Satzung tritt am
01.07.2022 in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Baum-
schutzsatzung vom 14.02.2012
in der Fassung vom 07.07.2021
außer Kraft.

Meißen, den 07.06.2022

Olaf Raschke
Oberbürgermeister

Hinweis nach
§ 4 Abs. 4 SächsGemO

Satzungen, die unter Verletzung
von Verfahrens- und Formvor-
schriften zu Stande gekommen
sind, gelten ein Jahr nach ihrer
Bekanntmachung als von An-
fang an gültig zu Stande gekom-
men. Dies gilt nicht, wenn
1. die Ausfertigung der Satzung
nicht oder fehlerhaft erfolgt
ist,

2. Vorschriften über die Öffent-

lichkeit der Sitzung, die Ge-
nehmigung oder die Bekannt-
machung der Satzung verletzt
worden sind,

3. der Oberbürgermeister dem
Beschluss nach § 52 Abs. 2
SächsGemOwegen Gesetzes-
widrigkeit widersprochen hat,

4. vor Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist
a. die Rechtsaufsichtsbehörde
den Beschluss beanstandet
hat oder

b. die Verletzung der Verfah-

rens- oder Formvorschrift
gegenüber der Gemeinde
unter Bezeichnung des
Sachverhalts, der die Verlet-
zung begründen soll,
schriftlich geltend gemacht
worden ist.

Ist eine Verletzung nach Satz 2
Nummer 3 oder 4 geltend ge-
macht worden, so kann auch
nach Ablauf der in Satz 1 ge-
nannten Frist jedermann diese
Verletzung geltend machen.

Forstetzuung 2: Satzung der Großen Kreisstadt Meißen zum Schutz des Gehölzbestandes (Gehölzschutzsatzung)

Juni
■ 20. Juni, Wolynitzstraße; kom-
plett
■ 21. Juni, Robert-Blum-Straße
und Pestalozzistraße; komplett
■ 22. Juni, Tonberg; komplett
■ 23. Juni, Heinrich-Freitäger-
Straße + Großenhainer Straße;
rechts
■ 24. Juni, Heinrich-Freitäger-
Straße; links
■ 27. Juni, Werdemannstraße;
komplett
■ 28. Juni, Kohrockstraße, Trini-
tatiskirchweg; komplett
■ 29. Juni, Gabelsberger Straße;
komplett
■ 30. Juni, Smetanastraße; kom-

plett

Juli
■ 1. Juli, Aritaring und Leitmerit-
zer Bogen; komplett
■ 4. Juli, Kurt-Hein-Straße;
rechts
■ 5. Juli, Kurt-Hein-Straße; links
■ 6. Juli, Loosestraße bis Za-
schendorf; komplett
■ 7. Juli, Loosestraße bis Her-
bert-Böhme-Straße; komplett
■ 8. Juli, Cöllner Straße und
Brauhausstraße; rechts
■ 11. Juli, Cöllner Straße und
Brauhausstraße; links
■ 12. Juli, Robert-Koch-Platz;
komplett

■ 13. Juli, Hospitalstraße und
Lutherstraße; komplett
■ 14. Juli, Lutherplatz; komplett
■ 15. Juli, Zaschendorferstraße
ab Dresdner Straße bis Kreisver-
kehr; rechts
■ 18. Juli, Zaschendorferstraße
ab Kreisverkehr; links
■ 19. Juli, Johannesplatz; kom-
plett
■ 20. Juli, Johannesstraße zwi-
schen Lutherplatz und H.-Böh-
me-Straße; komplett
■ 21. Juli, Herbert-Böhme-Stra-
ße; komplett
■ 22. Juli, Johannesstraße ab
Herbert-Böhme-Straße; rechts

Tourenplan Kehrmaschinen 2022

Die Stadtkasse Meißen weist al-
le Jahreszahler der Grundsteuer
auf die am 01.07.2022 fällig
werdende Grundsteuer für 2022
hin.
Die Höhe der Steuer ist dem
letzten Steuerbescheid zu ent-
nehmen.

Der Betrag muss am 01.07.2022
beim Empfänger gutgeschrie-
ben sein.

Die Bankverbindung der Stadt
Meißen lautet:

IBAN:
DE37 8505 5000 3100 0100 00

BIC:
SOLADES1MEI

Weiterhin besteht auch die
Möglichkeit der jederzeit wider-
rufbaren Teilnahme am Last-
schriftverfahren für künftige
Fälligkeiten. Vordrucke dafür er-
halten Sie über das Sachgebiet
Steuern bzw. über das Internet
unter https://www.stadt-meis-
sen.de/de/formulare.html in der
Rubrik Steuern und Abgaben.

Hinweis zur Grundsteuer
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Am 19. Juni geben Azubis der
umliegenden Gastronomiebe-
triebe im Landkreis Meißen Ju-
gendlichen der 8. bis 11. Klassen
aus Oberschulen und Gymnasien
und deren Eltern spannende Ein-
blicke in die duale Ausbildung
und Vielfalt der Ausbildungsbe-
rufe, sowie zahlreiche Entwick-
lungsmöglichkeiten und Karrie-
rechancen in der Hotellerie und
Gastronomie. Ein selbstkreiertes
3-Gang-Menü der Azubis beste-
hend aus Flying-Bufett, Haupt-
speise und Dessert bildet dabei
den perfekten kulinarischen
Rahmen.

Los geht’s am 19. Juni,
11.30 Uhr auf dem Dampfer der
Weißen Flotte ab Meißen in
Richtung Diesbar und anschlie-
ßend im Restaurant „Zum Ross“
in Diesbar bis gegen 16 Uhr.
Dort beantworten Hoteliers,
Gastronomen und touristische
Leistungsträger aus der Region
Fragen rund um die Ausbil-
dungsberufe. Angehende Kö-
che, Hotel- und Restaurantfach-
und Kaufleute für Tourismus
und Freizeit berichten auf Au-
genhöhe von ihren Erfahrungen
und Erlebnissen.

Seien Sie dabei und melden sich
noch heute an. Die Teilnahme
für Jugendliche und ihre Eltern
ist kostenfrei. Die Anmeldung
sowie weitere Informationen
finden Sie unter www.dehoga-
sachsen.de. Den Ansprechpart-
ner, Herrn Thomas Pfenniger,
erreichen Sie auch telefonisch
unter 0351-4289510 oder per
E-Mail an info@dehoga-sach-
sen.de.
Diese Maßnahme wird mitfinan-
ziert durch Steuermittel auf der
Grundlage des vom Sächsischen
Landtag beschlossenen Haushal-
tes.

AZUBI-Dinner – Berufsorientierung der
besonderen Art

Wie gut kennen Sie Ihre Stadt?
Wir haben uns aufgemacht und
nach kleinen, spannenden De-
tails gesucht. Wenn Sie wissen,
wo sich das abgebildete Objekt
befindet und was es damit auf
sich hat, dann schreiben Sie un-
ter dem Stichwort „Preisrätsel“
an: Stadt Meißen, Pressestelle,
Markt 1, 01662 Meißen oder

kontaktieren Sie uns per E-Mail
(amtsblatt@stadt-meissen.de).
Diesmal darf sich ein Gewinner
bzw. eine Gewinnerin über ei-
nen Überraschungspreis freuen.
Einsendeschluss ist der 4. Juli
2022.
Bei dem in der letzten Ausgabe
gesuchten Objekt handelt es
sich um eine Plastik am rechten

Brückenkopf der Altstadtbrücke
(Höhe Bahnhofstraße 1). Die
Einweihung der Plastik fand am
7. Mai 1965, dem Vorabend des
20. Jahrestages der „Befreiung
vom Faschismus“, statt. Dies war
auch der Anlass für die Errich-
tung.
Dargestellt ist eine Erdkugel mit
sie umkreisenden Friedenstau-

ben in filigraner schmiedeeiser-
ner Konstruktion als Symbol des
Weltfriedens. Das Postament ist
aus rotem Meißner Granit. Der
Entwurf stammt von Elfriede
Reichel-Drechsler. Die Metallar-
beiten führte Kunstschlosserei
Bergmann aus Dresden aus, die
übrigen Maurerarbeiten der
„Rote Granit“.

Meißen entdecken – das Preisrätsel

Foto: Stadt Meißen

Vom 18. Juli bis zum 25. Sep-
tember wird die Albrechtsburg
Meissen nun zum wiederholten
Mal zum Schaufenster zeitge-
nössischer Porzellankunst. 25 in-
ternationale Porzellankünstler
und -künstlerinnen präsentieren
dann ihre filigranen, künstleri-
schen Werke aus Porzellan im
Rahmen der 3. Internationalen
„porzellanbiennale“. Ausgerich-
tet wird die „porzellanbiennale“
vom Verein zur Förderung zeit-
genössischer Porzellankunst
e. V. in Zusammenarbeit mit der
Albrechtsburg Meissen.
Im Jahr 1710 zog die erste euro-
päische Porzellanmanufaktur in
das Schloss ein und das „Weiße
Gold“ trat, von der Albrechts-
burg Meissen aus, seinen Tri-
umphzug durch Europa und die
Welt an. Rund 150 Jahre später

zog die Manufaktur ins Meißner
Triebischtal.
Die „porzellanbiennale“ greift
diese Tradition auf und will zu-
gleich neue Impulse für den
Kunstmarkt im Bereich Porzellan
setzen. So wird Meißen zum
Treffpunkt führender zeitgenös-
sischer Künstler des plastischen
Gestaltens mit dem Werkstoff
Porzellan zu werden.
„2016 haben wir erstmals das
Wagnis unternommen, Porzel-
lankünstlerinnen und -künstler
aus Europa zu einer solchen
Leistungsschau nach Meißen
einzuladen“, sagt der Meißener
Porzellankünstler Olaf Fieber, ei-
ner der Initiatoren der Schau.
„Die Resonanz bei den Künstlern
und Künstlerinnen, wie auch bei
den Besuchenden unserer Aus-
stellung ließ uns diese Idee wei-

terverfolgen.“ Ziel der beiden
Organisatoren der „porzellan-
biennale“ ist es, das Porzellan als
Kulturgut im Kontext internatio-

naler Einflüsse neu zu bewerten,
zu erhalten und weiterzuentwi-
ckeln sowie innovative Impulse
zu setzen.

Die Biennale ist offen für alle
künstlerischen Ausdrucksfor-
men mit demMaterial Porzellan,
ausgenommen sind seriell her-
gestellte Kunstwerke. Die Aus-
stellung versteht sich als eine
Hommage an die Künstler, wel-
che sich in einer immer schnell-
lebigeren Zeit einem langwieri-
gen und schwierigen kreativen
Schaffensprozess widmen.
Die Ausstellung wird in sechs
Ausstellungsräumen der Al-
brechtsburg täglich von 10 bis
18 Uhr zu sehen sein. Außerdem
gibt es einen Katalog zur Aus-
stellung mit allen Werken sowie
Künstlerinnen und Künstlern.
Eintritt:
4 Euro, ermäßigt 3,50 Euro; Ein-
tritt Dauerausstellung inkl. „por-
zellanbiennale“
10 Euro, ermäßigt 8 Euro

3. Internationale „porzellanbiennale“

Rauminstallation - „flüsternde Flaschen“.
Künstlerin: Christiane Toewe (D) Foto: Olaf Fieber
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Endlich wieder Sonne tanken
und den Tag im Freien genie-
ßen. Längst hat im Meißner
„Wellenspiel“ die Saison auf
dem Außengelände wieder be-
gonnen. Denn neben Schwimm-
vergnügen im Sportbecken oder
dem Attraktionsbereich samt 85
Meter Riesenrutsche bietet das
Wellenspiel auch außerhalb des
Wassers Spaß und Erholung für
Jung und Alt.
Der großzügige und idyllisch ge-
staltete Außenbereich mit Lie-
gefläche bietet den idealen Ort
zum Entspannen. Diejenigen, die
es sportlich mögen, kommen
auf der Extrafreifläche mit
Beachvolleyball- und Badmin-
tonfeld voll auf ihre Kosten.
Schläger und Bälle sind gegen
einen Pfand beim Schwimm-
meister erhältlich.
Wer nicht nur entspannen, son-
dern gleichzeitig noch etwas für
seine Gesundheit tun möchte,
dem sei das beheizte Solebe-
cken mit 34 Grad Wassertempe-
ratur ans Herz gelegt.
Begonnen hat auch die Caravan-
Saison. Für Camping-Freunde
hält das Wellenspiel Caravan-

Stellplätze auf dem Freigelände
neben dem Freizeitbad bereit.
Der Platz ist seit Jahren sehr be-
liebt bei den Gästen - mitten im
Grünen, umgeben von Bäumen,
finden sich hier sonnige und
schattige Plätze. So gibt es für
jeden motorisierten Gast den

passenden Stellplatz. Sozusagen
„Urlaub vor der eigenen Haus-
tür“ mit unmittelbarer Bade-
möglichkeit und auch einem
reichhaltigen Gastronomieange-
bot im Wellenspiel selbst. Für
Caravan-Freunde nicht unwich-
tig: In den letzten Monaten wur-

den für die Camper neue Dusch-
möglichkeiten geschaffen sowie
zusätzlich die Entsorgung von
Brauchwasser gewährleistet.
Schon immer stehen Stroman-
schluss, Wasser und Toiletten
auf dem Freigelände für die Mie-
ter rund um die Uhr zur Verfü-

gung. Dank einer Nachtbeleuch-
tung finden die Gäste auch im
Dunkeln bequem zu ihrem Cara-
van zurück. Außerdem verkehrt
ein Bus der Meißner Verkehrs-
betriebe regelmäßig zwischen
dem Freizeitbad und der Meiß-
ner Altstadt mit berühmten Se-
henswürdigkeiten. Die sächsi-
sche Landeshauptstadt ist eben-
falls bequem mit der S-Bahn er-
reichbar. Und wer die Gegend zu
Fuß oder mit dem Fahrrad er-
kunden will, findet viele unter-
schiedlich Angebote im Meißner
Umland mit seinen Weinbergen
und dem Elberadweg. Gäste
können aber auch auf dem Cara-
van-Stellplatz neben dem Wel-
lenspiel und im Freizeitbad ei-
nen abwechslungsreichen und
erholsamen Aufenthalt genie-
ßen. Die Anreise mit dem Cara-
van ist bis zum 31. Oktober
möglich.
Kommen Sie ins Wellenspiel und
gönnen Sie sich einen Kurzur-
laub vom Alltag - direkt vor der
Haustür. Das Freizeitbad hat
täglich von 10 bis 22 Uhr geöff-
net.
Infos: www.wellenspiel.de

Zum Kurzurlaub ins Wellenspiel
Baden, saunieren, campen, schlemmen – das Freizeitbad wird seinem Namen mehr als gerecht

„Urlaub vor der Haustür“: Im Meißner Wellenspiel finden Badelustige, aber auch Camper beste Bedin-
gungen für das Abschalten vom Alltag. Foto: Archiv



Seniorentelefon
Meißen

467 462
Jeden Donnerstag,

10 bis 12 Uhr,
erreichen Sie einen
Ansprechpartner.

Am Donnerstag, den 7. Juli, 10
bis 12 Uhr, findet im Rathaus,
Markt 1, 1. OG, Zi. 103 die Senio-
rensprechstunde statt. Nach
vorheriger Anmeldung unter
Tel. 03521 467481 besteht zu-
gleich in der Zeit von 10 bis 11
Uhr die Möglichkeit, mit der
Meißner Bürgerpolizistin ins Ge-
spräch zu kommen.

Senioren-
sprechstunde

Die Sprechstunden des WEISSEN
RING finden in den Räumlichkei-
ten der Verbraucherzentrale
Sachsen, Gerbergasse 5, 01662
Meißen statt. Am 3. Mittwoch
des Monats von 15 bis 18 Uhr
sind die Beraterinnen und Bera-
ter für Betroffene da. Termine
erfolgen nach Vereinbarung.
Kontakt kann über die Außen-
stellenleitung unter
0151/55164672, das Landesbü-
ro in Dresden über 0351 - 850
74496 oder die Internetseite un-
ter www.meissen-radebeul-
sachsen.weisser-ring.de aufge-
nommen werden.

Opferberatung

Friedensrichter Tino Schwarze
bzw. seine Vertreterin Michaela
Kluge sind jeden zweiten Freitag
im Monat von 18 bis 19 Uhr im
Konferenzraum Rote Schule,

Schulplatz 5 für Sie da. Telefon
in der Sprechzeit: 0174/
6084257. Anmeldungen bitte
an: post@friedensrichter-meis-
sen.de

Sprechstunde des Friedensrichters

Notrufe und Info-Telefone

Zentrale Notrufnummer
Rettungsdienst/Erste Hilfe/Feuerwehr 112
Polizei 110
Polizeirevier Meißen 03521 4720

Ärztebereitschaft 116 117
Giftnotruf 0361 - 730 730

Elterntelefon 0800 - 111 05 50

Krankenhaus Meißen 03521 - 7430

Störnummer Stadtwerke (MSW) 0800 3738611 oder -12
Sperr-Notruf EC-/Kreditkarten 116 116

Telefon-Seelsorge 0800 1110111 oder -222

Eine Rentenberatung bzw. Hilfe
bei der Rentenantragstellung
gewähren in Meißen folgende
Stellen (Auswahl):

Versicherungsamt:
Nicole Thumser
Besucheranschrift: Landratsamt
Meißen, Kreissozialamt/Versi-
cherungsamt, Loosestr. 17/19,
01662 Meißen
Termine: nach Vereinbarung un-
ter 03521-725 3127

Deutsche Rentenversicherung
Bund:
Hannelore Hunold
Ort: Schloßberg 9, 01662 Mei-

ßen, Zi. 014
Termine: nach persönlicher
Übereinkunft
Anmeldung: Hannelore Hunold,
Winzerstraße 3A, 01445 Rade-
beul, Terminvereinbarung
Mo bis Mi 9 bis 15 Uhr, Tel.
0151-1164 6340

Versicherungsberaterin für
den Landkreis Meißen:
Sibylle Neubert
Ort: nach persönlicher Überein-
kunft
Termine: jeden Donnerstag,
17.30 Uhr bis 19.30 Uhr
Anmeldung (nur telefonisch):
035243-50907

Aktuelles zur Rentenberatung

Das „Meißner Amtsblatt“ ist offizielles
Organ der Stadtverwaltung zur Be-
kanntmachung amtlicher Mitteilungen.
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Steinmetz P.Kaeßler
Günstige Grabmale

Fensterbänke · Treppen
August-Bebel-Str. 6 · 01662 Meißen

Tel. 0 35 21 - 73 32 87

seit 1919

Wir kaufen
Wohnmobile+Wohnwagen

www.wm-aw.de

03944-36160

KFZ-Gutachten erforderlich?
Hauptuntersuchung fällig?

01662 Meißen · Fabrikstr. 6 · ✆ 03521-421 70 54
Mo.–Fr.: 09:00–12:00 und 15:00–18:00 Uhr · Sa.: 09:00–12:00 Uhr

Rat und Hilfe BEI EINEM STERBEFALL
gewährt Ihnen BESTATTUNGSWESEN

Rolf Beuhne
Hauptstraße 31 • 01640 Coswig
Telefon (0 35 23) 7 57 76 • Fax (0 35 23) 70 00 50
•Durchführung von Erd- und Feuerbestattungen
• Lieferung von Särgen und Sargausstattungen
•Überführungen innerhalb und außerhalb des Stadtgebietes
• Erledigung sämtlicher Formalitäten
• Tag- und Nacht-Bereitschaft

N

Auch in der Landschaft umDelitzsch, EilenburgundTorgau lassen sich bedeutende
Adelssitze, alte BurgenundverträumteSchlösser entdecken.

ALTE BURGEN UND
VERTRÄUMTE SCHLÖSSER

www.ddv-lokal.de · Telefon 0351 4864-1827
in allen DDV Lokalen, beim Döbelner Anzeiger und im Buchhandel

edition Sächsische Zeitung

Schlösser und Herrenhäuser
in Nordsachsen

Matthias Donath

Schlösser im
Leipziger Land 3

edition Sächsische Zeitung

Schlösser und Herrenhäuser
in Nordsachsen

Matthias Donath

Schlösser im
Leipziger Land 3

kartoniert
144 Seiten
23 x 21 cm

12,50 €
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fon (0 35 21) 41 04 55 13
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doNiehoff
on (0 35 21) 41 04 55 37
off.Udo@ddv-media.de
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Meißen Nossener Str. 38 0 35 21 /45 20 77
Krematorium Durchwahl 0 35 21 /45 31 39
Nossen Bahnhofstr. 15 03 52 42 /7 10 06
Weinböhla Hauptstr. 15 03 52 43 /3 29 63
Radebeul Meißner Str. 134 03 51 /8 95 19 17
Riesa (Weida) Stendaler Str. 20 0 35 25 /73 73 30
Großenhain Neumarkt 15 0 35 22 /50 91 01

Städtisches Bestattungswesen Meißen GmbH

KREMATORIUM ... die Bestattungsgemeinschaft

www.krematorium-meissen.de
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Über 500 Besucherinnen und
Besucher waren am 28. Mai
2022 zum Fest der Vereine auf
das Freibadgelände in Meißen
gekommen.
Eingeladen hatte die Stadt ge-
meinsam mit dem Meißner Frei-
bad 09 e. V. und der Partner-
schaft für Demokratie Leben
Meißen.
Das Familienamt bedankt sich
bei allen teilnehmenden Verei-
nen, durch deren Mitwirken das
Fest der Vereine in dieser Form

umgesetzt werden konnte. Es
zeigte einmal mehr, wie vielfäl-
tig das Leben in und um Meißen
ist. Diese Vielfältigkeit ist das Er-
gebnis engagierter Bürgerinnen
und Bürger, die unter Einset-
zung der eigenen Zeit und Kraft
die Gemeinschaft stärken und
die Stadt sowie das Umland zu
lebenswerten Orten gestalten.
„Wir sind froh, so tolle Ehren-
amtliche und Vereine in und um
Meißen zu haben. Ein besonde-
rer Dank geht an den Verein

Meißner Freibad 09 e.V. für die
Unterstützung bei der Organisa-
tion und an den Gewerbeverein
sowie an den SV Elbland Coswig-
Meißen e.V. für die kurzfristige
Hilfe bei der Ausstattung unse-

rer Vereine mit Biertischgarnitu-
ren und Pavillons“, sagt Amtslei-
terin Katrin Nestler.
2019 fand das Fest der Vereine
zum ersten Mal statt. Nach einer
zweijährigen pandemiebeding-

ten Pause nutzten am vergange-
nen Samstag wieder zahlreiche
Vereine aus Meißen, Nossen und
Käbschütztal die Möglichkeit,
sich vorzustellen und für sich zu
werben.

Über 500 Besucherinnen und Besucher
beim Fest der Vereine

Dank an Ehrenamtliche und Helfende

Impressionen vom diesjährigen Fest der Vereine. Fotos: Stadt Meißen

Weitere Fristverlängerung
für Steuererklärungen 2020 –
in beratenen Fällen
Die Frist zur Abgabe der Steuererklärun-
gen 2020 in beratenen Fällen wurde ge-
setzlich auf den 31. Mai 2022 verschoben.
Mit demVierten Corona-Steuerhilfegesetz
soll diese Frist nunmehr um weitere drei
Monate verlängert werden. Wird das Ge-
setz beschlossen, können beratene Steuer-
pflichtige ihre Steuererklärungen für das
Jahr 2020 noch bis zum 31. August 2022
abgeben.
Das Bundesministerium der Finanzen hat
mit Schreiben vom 1. April 2022 klar-
gestellt, dass die Abgabe der Steuererklä-
rung für 2020 nicht als verspätet gilt, auch
wenn die Steuererklärungen nach Ablauf

Freizeit statt Steuerzeit!

Im Rahmen einer Mitgliedschaft leisten wir ganzjährig

Hilfe in Lohnsteuersachen
Wir beraten Sie auch gern zu Renten, zur Lohnsteuerermäßigung,
zu Fragen beim Kindergeld und Nichtveranlagungsbescheinigung.

Beratungsstellen:

Uwe Reichel
Martinstraße 10 · 01662 Meißen

Tel. (0 35 21) 40 08 00

Thomas Greim
Talstraße 5 · 01662 Meißen
Tel. (0 35 21) 45 24 07

www.lohnsteuerhilfe-meissen.de

Lohnsteuerhilfeverein
„Oberes Elbtal-Meißen“ e.V.

der aktuell geltenden Frist und bis zum
Inkrafttreten des Vierten Corona-Steuer-
hilfegesetzes beim Finanzamt eingehen.
In diesem Fall wird von einer Festsetzung
von Verspätungszuschlägen abgesehen.
Aufgrund der verlängerten Abgabefrist
verschiebt sich auch der Zinslauf der Voll-
verzinsung für den Veranlagungszeitraum
(VZ) 2020 um weitere drei Monate. Dies
gilt gleichermaßen für Erstattungs- wie
Nachzahlungszinsen.
„Des Weiteren sieht der Gesetzesentwurf
für beratene Steuerpflichtige eine Verlän-
gerung der Steuererklärungsfristen für
den VZ 2021 um vier Monate und für den
VZ 2022 um zwei Monate vor. Auch nicht
beratene Steuerpflichtige sollen in VZ 2021
und 2022 von verlängerten Fristen, jedoch
in geringerem Umfang, profitieren. Für
den VZ 2021 soll die Verlängerung zwei
Monate, sprich bis zum 30. 09. 2022, für
den VZ 2022 einen Monat, d. h. bis zum

31. 08. 2023 betragen. Ab dem VZ 2023
sollen dann wieder die ursprünglichen
Fristen gelten, das bedeutet, die Abgabe
muss bis zum 31. 07. 2024 erfolgen“, er-
klärt Uwe Reichel vom Lohnsteuerhilfe-
verein in Meißen.
Steuertipp:
Tarifermäßigung nach § 34 EStG bei
Überstundenvergütungen BFH-Urteil vom
02. Dezember 2021, VI R 23/19 vorgehend
FGMünster, 23. Mai 2019, Az: 3 K 1007/18 E
Werden Überstundenvergütungen für einen
Zeitraum von mehr als zwölf Monaten
veranlagungszeitraumübergreifend ge-
leistet, ist die Tarifermäßigung nach § 34
Abs. 2 Nr. 4 2. Halbsatz EStG zu gewähren.

Der Lohnsteuerhilfeverein „Oberes Elbtal – Meißen“ e. V. informiert:

ARBEITNEHMER UND RENTNER KÖNNEN SICH BEI
LOHNSTEUERHILFEVEREINEN BERATEN LASSEN!

IHR KONTAKT: Beratungsstellenleiter Uwe Reichel
Martinstr. 10 · 01662 Meißen · Tel. 03521/400800

www.lohnsteuerhilfe-meissen.de

FAHRZEUG NEUMANN

seit 1932

FAHRZEUG

NEUMANN

90 Jahre

Talstraße 4 · 01662 Meißen
Tel. 03521 40690 · Fax 406922
www.fahrzeug-neumann.de
info@fahrzeug-neumann.de

Tag der offenen Tür · 1. Juli 2022, 10 bis 17 Uhr


